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Entwurf Beschlüsse des […]. Ausschusses 

Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Energiewirtschafts-

rechts zur Vermeidung von tem-
porären Erzeugungsüberschüsen 

Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Energiewirtschafts-

rechts zur Vermeidung von tem-
porären Erzeugungsüberschüsen 

Vom ... Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Ge-
setz beschlossen: 

Der Bundestag hat das folgende Ge-
setz beschlossen: 

Artikel 1 Artikel 1 

Änderung des Energiewirt-
schaftsgesetzes 

Änderung des Energiewirt-
schaftsgesetzes 

Das Energiewirtschaftsgesetz vom 7. 
Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), das zu-
letzt durch … [einsetzen: Datum und Fund-
stelle der letzten Änderung] geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 

Das Energiewirtschaftsgesetz vom 7. 
Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), das zu-
letzt durch … [einsetzen: Datum und Fund-
stelle der letzten Änderung] geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der 
Angabe zu § 13k folgende Angabe zu § 
13l eingefügt: 

1. u n v e r ä n d e r t  

 „§ 13l Umrüstung einer Erzeugungsanlage zu einem 
Betriebsmittel zur Bereitstellung von Blind- 
und Kurzschlussleistung sowie von Trägheit 
der lokalen Netzstabilität; Betrieb des Be-
triebsmittels“. 

 

2. In § 12 werden nach Absatz 2 die fol-
genden Absätze 2a bis 2h eingefügt: 

2. u n v e r ä n d e r t  

 „(2a) Jeder Betreiber eines Elektri-
zitätsversorgungsnetzes muss sicher-
stellen, dass er jederzeit in der Lage ist, 
für die folgenden, an sein Netz ange-
schlossenen, Anlagen Anpassungen 
nach § 13a Absatz 1, auch in Verbin-
dung mit § 14 Absatz 1, vorzunehmen 
und die jeweilige Ist-Einspeisung abzu-
rufen: 

 

1. Anlagen zur Erzeugung oder Spei-
cherung von elektrischer Energie 
mit einer Nennleistung ab 100 Kilo-
watt sowie 
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2. Anlagen zur Erzeugung oder Spei-
cherung von elektrischer Energie, 
die durch einen Betreiber eines 
Elektrizitätsversorgungsnetzes je-
derzeit fernsteuerbar sind. 
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(2b) Zum Zwecke des Nachweises 
der Erfüllung der Pflichten nach Absatz 
2a hat jeder Betreiber eines Elektrizi-
tätsversorgungsnetzes jährlich Anpas-
sungen nach § 13a Absatz 1, auch in 
Verbindung mit § 14 Absatz 1, sowie 
Abrufe der Ist-Einspeisung testweise 
vorzunehmen; für Anlagen mit einer 
Nennleistung von unter 100 Kilowatt gilt 
dies erst ab dem 1. Januar 2026. Jeder 
grundzuständige Messstellenbetreiber 
im Sinne des § 2 Satz 1 Nummer 4 des 
Messstellenbetriebsgesetzes hat jähr-
lich den Stand der Erfüllung der Aus-
stattungsverpflichtungen nach § 29 Ab-
satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit 
§ 45 Absatz 1 des Messstellenbetriebs-
gesetzes in dem Netzgebiet, auf das 
sich seine Grundzuständigkeit er-
streckt, zu überprüfen und das Ergebnis 
des aktuellen Stands dem Betreiber von 
Energieversorgungsnetzen des jeweili-
gen Netzgebiets vorzulegen. Jeder Be-
treiber eines Elektrizitätsverteilernetzes 
hat die Ergebnisse nach den Sätzen 1 
und 2 dem ihm jeweils vorgelagerten 
Netzbetreiber schriftlich oder elektro-
nisch vorzulegen. Der jeweils vorgela-
gerte Netzbetreiber muss die Ergeb-
nisse nach den Sätzen 1 und 2 einer 
Plausibilitätsprüfung unterziehen und 
deren jeweiliges Ergebnis dem ihm 
nachgelagerten Netzbetreiber und dem 
grundzuständigen Messstellenbetreiber 
schriftlich oder elektronisch mitteilen. 
Der Betreiber eines Elektrizitätsvertei-
lernetzes, der einem Betreiber eines 
Übertragungsnetzes mit Regelzonen-
verantwortung unmittelbar nachgela-
gert ist, hat diesem Betreiber eines 
Übertragungsnetzes mit Regelzonen-
verantwortung zusätzlich zu den Ergeb-
nissen nach den Sätzen 1 und 2, die in 
seinem Netzgebiet ermittelt wurden, 
auch die Ergebnisse nach den Sätzen 1 
und 2 und die Ergebnisse der Plausibi-
litätsprüfungen der ihm jeweils nachge-
lagerten Betreiber von Elektrizitätsver-
teilernetzen schriftlich oder elektronisch 
vorzulegen. 
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(2c) Die Betreiber von Übertra-
gungsnetzen mit Regelzonenverant-
wortung sind verpflichtet, auf der 
Grundlage der Ergebnisse nach Absatz 
2b Satz 1 und 2 gemeinsam einen Ge-
samtbericht zu erstellen und erstmalig 
zum Ablauf des 30. November 2025 
und danach jährlich der Bundesnetza-
gentur und dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz vorzulegen. 
Dieser Gesamtbericht umfasst 

 

1. die Ergebnisse der nach Absatz 2b 
Satz 1 durchgeführten Tests und 
der nach Absatz 2b Satz 2 durch-
geführten Überprüfungen, ein-
schließlich der jeweils durchgeführ-
ten Plausibilitätsprüfung, 

 

2. eine Bewertung des Umfangs der 
Erfüllung der Verpflichtungen nach 
Absatz 2a und § 29 Absatz 1 Num-
mer 2 in Verbindung mit § 45 Ab-
satz 1 des Messstellenbetriebsge-
setzes sowie 

 

3. Handlungsempfehlungen der Be-
treiber von Übertragungsnetzen 
zur Verbesserung ihrer eigenen 
Steuerungsfähigkeit und derjeni-
gen der ihnen unmittelbar oder mit-
telbar nachgelagerten Netzbetrei-
ber. 

 

Jeder Betreiber von Elektrizitätsvertei-
lernetzen und jeder grundzuständige 
Messstellenbetreiber ist verpflichtet, an 
der Erstellung des Gesamtberichts mit-
zuwirken. Die Bundesnetzagentur ver-
öffentlicht spätestens drei Monate nach 
Erhalt des Gesamtberichts die Ab-
schnitte des Berichts nach Satz 2 Num-
mer 2 und Nummer 3. 
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(2d) Die Betreiber von Übertra-
gungsnetzen mit Regelzonenverant-
wortung haben auf ihrer jeweiligen In-
ternetseite spätestens zum … [einset-
zen: Datum desjenigen Tages des 
zweiten auf den Monat des Inkrafttre-
tens nach Artikel 9 Absatz 1 dieses Ge-
setzes folgenden Kalendermonats, 
dessen Zahl mit der des Tages des In-
krafttretens nach Artikel 9 Absatz 1 die-
ses Gesetzes übereinstimmt, oder, 
wenn es einen solchen Kalendertag 
nicht gibt, Datum des ersten Tages des 
darauffolgenden Kalendermonats] ein-
heitliche Leitlinien für die Betreiber von 
Elektrizitätsversorgungsnetzen und 
grundzuständige Messstellenbetreiber 
zu veröffentlichen,  

 

1. zum Ablauf der Tests nach Absatz 
2b Satz 1 in Abhängigkeit von der 
Anlagengröße, der Spannungs-
ebene und den unterschiedlichen 
technischen Einrichtungen, die 
zum Abruf der Ist-Einspeisung als 
auch zur Steuerung der Wirkleis-
tungs- und Blindleistungserzeu-
gung oder des Wirkleistungsbe-
zugs genutzt werden, 

 

2. zum Ablauf der Überprüfungen 
nach Absatz 2b Satz 2 sowie 

 

3. zur Erfassung, Aufbereitung und 
Weiterleitung der Daten, insbeson-
dere im Hinblick auf den zeitlichen 
Ablauf und zum Datenformat. 

 

Die Betreiber von Übertragungsnetzen 
mit Regelzonenverantwortung können 
die einheitlichen Leitlinien innerhalb von 
zwei Monaten nach Vorlage des jewei-
ligen Gesamtberichts nach Absatz 2c 
Satz 1 anpassen und auf ihrer jeweili-
gen Internetseite veröffentlichen. 
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(2e) Wenn der nachgelagerte Be-
treiber eines Verteilernetzes dauerhaft 
oder wiederholt gegen seine Pflichten 
nach Absatz 2a verstößt, kann ihm die 
Bundesnetzagentur in Anwendung des 
§ 65 Absatz 2 insbesondere die Pflicht 
nach § 13a Absatz 1, auch in Verbin-
dung mit § 14 Absatz 1, zur ferngesteu-
erten Regelung von Anlagen zur Erzeu-
gung oder Speicherung von elektrischer 
Energie, die an ein nachgelagertes 
Elektrizitätsverteilernetz angeschlos-
sen sind, sowie die Pflicht zur Aus-
übung der Betriebsführung, soweit 
diese im unmittelbaren Zusammenhang 
mit der ferngesteuerten Regelung von 
Anlagen zur Erzeugung oder Speiche-
rung elektrischer Energie steht, entzie-
hen und auf den ihm vorgelagerten Be-
treiber eines Elektrizitätsverteilernetzes 
übertragen. Die Verpflichtung von Anla-
genbetreibern, die Ansteuerbarkeit und 
Sichtbarkeit einer von ihnen betriebe-
nen Anlage gegenüber dem Netzbetrei-
ber, an dessen Netz sie angeschlossen 
ist, sicherzustellen, besteht im Falle ei-
ner Übertragung nach Satz 1 auch im 
Verhältnis zu dem vorgelagerten Betrei-
ber eines Verteilernetzes. Weist der 
nachgelagerte Betreiber eines Elektrizi-
tätsverteilernetzes die nach Absatz 2a 
geforderte Fähigkeit, Anpassungen vor-
zunehmen und die Ist-Einspeisung ab-
zurufen, gegenüber der Bundesnetza-
gentur nach, so kann die Bundesnetza-
gentur die Aufgaben nach Satz 1 an 
diesen zurück übertragen. 

 

(2f) Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz überprüft 
bis zum 31. Dezember 2033 die prakti-
sche Anwendung und die Notwendig-
keit einer Weitergeltung der Regelun-
gen in den Absätzen 2b bis 2e. 

 

(2g) Die Bundesnetzagentur kann 
dem grundzuständigen Messstellenbe-
treiber die Grundzuständigkeit nach § 2 
Satz 1 Nummer 5 des Messstellenbe-
triebsgesetzes entziehen und die Ein-
setzung eines Auffangmessstellenbe-
treibers anordnen, wenn: 
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1. sich aus den Ergebnissen des Ge-
samtberichts nach Absatz 2c 
ergibt, oder die Bundesnetzagentur 
auf anderem Wege hiervon Kennt-
nis erlangt, dass die Ausstattungs-
verpflichtungen nach § 29 Absatz 1 
Nummer 2 in Verbindung mit § 45 
Absatz 1 des Messstellenbetriebs-
gesetzes in dem Netzgebiet eines 
grundzuständigen Messstellenbe-
treibers um mindestens 25 Prozent 
unterschritten sind und dies zu ei-
ner nicht unerheblichen Gefähr-
dung oder Störung der Sicherheit 
oder Zuverlässigkeit des Elektrizi-
tätsversorgungssystems in min-
destens einer Regelzone wesent-
lich beitragen könnte oder 

 

2. der grundzuständige Messstellen-
betreiber seine Pflichten nach Ab-
satz 2b oder seine Mitwirkungs-
pflicht nach Absatz 2c Satz 3 nicht 
oder nicht ausreichend erfüllt und 
deshalb nicht festgestellt werden 
kann, ob eine nicht unerhebliche 
Gefährdung oder Störung der Si-
cherheit oder Zuverlässigkeit des 
Elektrizitätsversorgungssystems in 
mindestens einer Regelzone vor-
liegt, zu der eine Unterschreitung 
der Ausstattungsverpflichtungen 
nach § 29 Absatz 1 Nummer 2 in 
Verbindung mit § 45 Absatz 1 des 
Messstellenbetriebsgesetzes we-
sentlich beiträgt. 

 

Dem grundzuständigen Messstellenbe-
treiber ist vorab Gelegenheit zur Stel-
lungnahme innerhalb einer angemes-
senen Frist zu gewähren. 

 

(2h) Der Betreiber von Elektrizitätsver-
sorgungsnetzen, an dessen Netz eine 
Anlage nach Absatz 2a angeschlossen 
ist, muss die Anlage vom Netz trennen 
oder deren Einspeisung durch andere 
Maßnahmen unterbinden, wenn 
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1. der Messstellenbetreiber seinen 
Pflichten zum ordnungsgemäßen 
Messstellenbetrieb nach § 3 Ab-
satz 2 des Messstellenbetriebsge-
setzes nicht nachkommt und 
dadurch die Möglichkeit des Netz-
betreibers, die Einspeiseleistung 
der Anlage ferngesteuert zu regeln, 
nicht unerheblich beeinträchtigt 
wird und  

 

2. der Anlagenbetreiber die Anlage 
nicht bereits nachweislich außer 
Betrieb genommen hat. 

 

§ 52a Absatz 2 bis 7 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes ist entsprechend 
anzuwenden. Im Falle einer nach Satz 
1 erfolgten Netztrennung oder Unterbin-
dung der Einspeisung, kann der Anla-
genbetreiber vom Messstellenbetreiber 
Ersatz des aufgrund dessen entstande-
nen Schadens verlangen. Die Ersatz-
pflicht tritt nicht ein, wenn der Messstel-
lenbetreiber die Pflichtverletzung nach 
Satz 1 Nummer 1 nicht zu vertreten hat. 
Weitergehende Ersatzansprüche blei-
ben unberührt.“ 

 

3. Nach § 13k wird folgender § 13l einge-
fügt: 

3. u n v e r ä n d e r t  

„§ 13l 

 

Umrüstung einer Erzeugungsanlage zu 
einem Betriebsmittel zur Bereitstellung 
von Blind- und Kurzschlussleistung so-
wie von Trägheit der lokalen Netzstabi-

lität; Betrieb des Betriebsmittels 

 

(1) Der Betreiber eines Übertra-
gungsnetzes mit Regelzonenverant-
wortung kann vom Betreiber einer in 
seiner Regelzone angeschlossenen Er-
zeugungsanlage mit einer Nennleistung 
ab 50 Megawatt die Umrüstung dieser 
Erzeugungsanlage zu einem Betriebs-
mittel zur Bereitstellung von Blind- und 
Kurzschlussleistung verlangen (Umrüs-
tungsverlangen), wenn 

 

1. die Erzeugungsanlage  
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a) eine Steinkohleanlage nach 
§ 3 Nummer 25 des Kohlever-
stromungsbeendigungsgeset-
zes, eine Steinkohle-Kleinan-
lage nach § 3 Nummer 26 des 
Kohleverstromungsbeendi-
gungsgesetzes oder eine 
Braunkohle-Kleinanlage nach 
§ 3 Nummer 10 des Kohlever-
stromungsbeendigungsgeset-
zes ist und für diese Erzeu-
gungsanlage nach § 51 Absatz 
1 Satz 1 des Kohleverstro-
mungsbeendigungsgesetzes 
ein Verbot der Kohleverfeue-
rung wirksam wird und die Er-
zeugungsanlage nach § 26 
Absatz 2 des Kohleverstro-
mungsbeendigungsgesetzes 
oder § 37 Absatz 2 des Kohle-
verstromungsbeendigungsge-
setzes, jeweils in Verbindung 
mit § 13b Absatz 1 Satz 1 und 
Absatz 3 Satz 2 endgültig still-
gelegt werden soll, oder 

 

b) durch ihren Betreiber zur end-
gültigen Stilllegung nach § 13b 
Absatz 1 Satz 1 in Verbindung 
mit § 13b Absatz 3 Satz 2 an-
gezeigt wurde, 

 

2. die Stilllegung dieser Erzeugungs-
anlage wegen des im Elektrizitäts-
versorgungssystems bestehenden 
Bedarfs zur Bereitstellung von 
Blind- und Kurzschlussleistung mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit 
zu einer nicht unerheblichen Ge-
fährdung oder Störung der Sicher-
heit oder Zuverlässigkeit des Elekt-
rizitätsversorgungssystems führen 
würde, 

 

3. die Gefährdung oder Störung nach 
Nummer 2 nicht durch andere an-
gemessene Maßnahmen beseitigt 
werden kann, 
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4. die Umrüstung der Erzeugungsan-
lage und der Betrieb nach Absatz 4 
des durch die Umrüstung entstan-
denen Betriebsmittels den Zwe-
cken des § 1 Absatz 1 und 2 ent-
sprechen und 

 

5. die Bundesnetzagentur das Um-
rüstungsverlangen zuvor nach Ab-
satz 3 genehmigt hat. 

 

(2) Der Betreiber eines Übertra-
gungsnetzes mit Regelzonenverant-
wortung kann vom Betreiber einer in 
seiner Regelzone angeschlossenen Er-
zeugungsanlage mit einer Nennleistung 
ab 50 Megawatt bei Gelegenheit der 
Umrüstung nach Absatz 1 auch verlan-
gen, dass diese Erzeugungsanlage so 
umgerüstet wird, dass sie neben den in 
Absatz 1 genannten Systemsicher-
heitsmaßnahmen zusätzlich auch in der 
Lage ist Trägheit der lokalen Netzstabi-
lität bereitzustellen (erweitertes Umrüs-
tungsverlangen), wenn 

 

1. die in Absatz 1 Nummer 1 bis 4 auf-
geführten Voraussetzungen vorlie-
gen, 

 

2. zusätzlich an dem Standort der Er-
zeugungsanlage auch ein entspre-
chender Bedarf für die Bereitstel-
lung von Trägheit der lokalen Netz-
stabilität besteht, die Stilllegung 
dieser Erzeugungsanlage wegen 
dieses Bedarfs mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit zu einer nicht 
unerheblichen Gefährdung oder 
Störung der Sicherheit oder Zuver-
lässigkeit des Elektrizitätsversor-
gungssystems führen würde und 
die Gefährdung oder Störung nicht 
durch andere angemessene Maß-
nahmen beseitigt werden kann und 

 

3. die Bundesnetzagentur das erwei-
terte Umrüstungsverlangen zuvor 
nach Absatz 3 genehmigt hat.  
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Die Umrüstung nach diesem Absatz 
umfasst auch die Installation der für die 
Bereitstellung von Trägheit der lokalen 
Netzstabilität erforderlichen Kompo-
nenten, wie insbesondere Schwung-
massen, in angemessenem Umfang. 
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(3) Der Betreiber eines Übertra-
gungsnetzes mit Regelzonenverant-
wortung stellt bei der Bundesnetzagen-
tur spätestens sechs Monate vor dem 
angezeigten Stilllegungszeitpunkt einer 
in Absatz 1 genannten Erzeugungsan-
lage schriftlich oder elektronisch einen 
mit einer Begründung versehenen An-
trag auf die nach Absatz 1 Nummer 5 
oder Absatz 2 Nummer 3 erforderliche 
Genehmigung des Umrüstungsverlan-
gens oder des erweiterten Umrüstungs-
verlagen und übermittelt dem Betreiber 
der Erzeugungsanlage unverzüglich 
schriftlich oder elektronisch eine Kopie 
des Antrages. In dem Antrag ist nach-
zuwiesen, dass die Voraussetzungen 
für das Umrüstungsverlangen nach Ab-
satz 1 Nummer 1 bis 4 beziehungs-
weise nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 
und 2 erfüllt sind. Zur Begründung der 
Notwendigkeit des Umrüstungsverlan-
gens oder des erweiterten Umrüstungs-
verlangens soll der Antragsteller insbe-
sondere die Systemanalyse oder die 
Langfristanalyse der Betreiber von 
Übertragungsnetzen mit Regelzonen-
verantwortung nach § 3 Absatz 2 der 
Netzreserveverordnung, den Bericht 
der Bundesnetzagentur nach § 3 Ab-
satz 1 der Netzreserveverordnung oder 
den Systemstabilitätsbericht der Betrei-
ber von Übertragungsnetzen mit Regel-
zonenverantwortung nach § 12i heran-
ziehen. Die Bundesnetzagentur hat den 
Antrag zu genehmigen, wenn die in Ab-
satz 1 beziehungsweise bei einem er-
weiterten Umrüstungsverlangen zu-
sätzlich auch die in Absatz 2 genannten 
Voraussetzungen vorliegen. Die Ge-
nehmigung kann unter Bedingungen er-
teilt und mit Auflagen verbunden wer-
den. Der Betreiber des Übertragungs-
netzes mit Regelzonenverantwortung 
übermittelt dem Betreiber der Erzeu-
gungsanlage unverzüglich nach Zu-
gang der Genehmigung schriftlich oder 
elektronische eine Kopie der Genehmi-
gung.  
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(4) Die Umrüstung der Erzeu-
gungsanlage nach den Absätzen 1 und 
2 sowie der Betrieb des durch die Um-
rüstung entstandenen Betriebsmittels 
erfolgen in dem Umfang und für den 
Zeitraum, die erforderlich sind, um die 
Gefährdung oder Störung der Sicher-
heit oder Zuverlässigkeit des Elektrizi-
tätsversorgungssystems abzuwenden. 
Die Dauer des angeforderten Betriebs 
darf einen Zeitraum von insgesamt acht 
Jahren ab der Inbetriebnahme des Be-
triebsmittels nicht überschreiten. Das 
durch die Umrüstung nach den Absät-
zen 1 oder 2 entstandene Betriebsmittel 
darf ausschließlich nach Maßgabe der 
von den Betreibern von Übertragungs-
netzen mit Regelzonenverantwortung 
angeforderten Systemsicherheitsmaß-
nahmen betrieben und in dem für diese 
Zwecke erforderlichen Umfang nicht 
stillgelegt werden. Ab dem Zeitpunkt 
der Genehmigung nach Absatz 1 Num-
mer 5 oder Absatz 2 Nummer 3 ist 
§ 13b für den Zeitraum der Verpflich-
tung nach diesem Absatz nicht anzu-
wenden. 

 

(5) Der Betreiber der nach den 
Absätzen 1 oder 2 umgerüsteten Erzeu-
gungsanlage hat gegen den Betreiber 
des Übertragungsnetzes mit Regelzo-
nenverantwortung, in dessen Regel-
zone die Anlage angeschlossen ist, An-
spruch auf 

 

1. Erstattung der nachgewiesenen 
Kosten für die Umrüstung seiner 
Erzeugungsanlage und 

 

2. eine angemessene Vergütung ent-
sprechend § 13c Absatz 3. 
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Zu den Kosten der Umrüstung nach 
Satz 1 Nummer 1 zählen auch die Kos-
ten für Komponenten wie insbesondere 
Schwungmassen nach Absatz 2 
Satz 2. Nach der Beendigung der Ver-
pflichtung nach Absatz 4 ist § 13c Ab-
satz 4 Satz 2 und 3 entsprechend anzu-
wenden. Unbeschadet der gesetzlichen 
Verpflichtungen erfolgen auf Grundlage 
der anlagenspezifischen Kostenstruktur 
die Kostenerstattung sowie die Vergü-
tung für die Verpflichtungen nach Ab-
satz 1 bis 4 Grundlage des Abschlusses 
von Verträgen zwischen den Betreibern 
von Übertragungsnetzen und Anlagen-
betreibern in Abstimmung mit der Bun-
desnetzagentur. § 13c Absatz 5 ist ent-
sprechend anzuwenden. 

 

(6) Die Absätze 1 bis 5 sind nicht 
anzuwenden auf die in Anlage 2 des 
Kohleverstromungsbeendigungsgeset-
zes genannten Braunkohleanlagen.“ 

 

4. § 17 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 2b wird wie folgt gefasst:  

„(2b) Betreiber von Elektrizitäts-
versorgungsnetzen können An-
schlussnehmern den Abschluss ei-
ner flexiblen Netzanschlussverein-
barung anbieten. Eine flexible 
Netzanschlussvereinbarung nach 
Satz 1 gibt dem Betreiber von 
Elektrizitätsversorgungsnetzen das 
Recht, vom Anschlussnehmer eine 
statische oder dynamische Begren-
zung der maximalen Entnahme- 
oder Einspeiseleistung zu verlan-
gen. Eine flexible Netzanschluss-
vereinbarung muss insbesondere 
folgende Regelungen enthalten: 

 

1. Höhe der Begrenzung der Ent-
nahme- oder Einspeiseleis-
tung, 

 

2. Zeitraum oder Zeiträume der 
Begrenzung der Entnahme- 
oder Einspeiseleistung, 

 

3. Dauer der flexiblen Netzan-
schlussvereinbarung, 
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4. technische Anforderungen an 
die Begrenzung der Ent-
nahme- oder Einspeiseleis-
tung und  

 

5. Haftung des Anschlussneh-
mers bei Überschreitung der 
vereinbarten maximalen Ent-
nahme- oder Einspeiseleis-
tung. 

 

§ 8a des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes sowie Inhalte einer Fest-
legung der Bundesnetzagentur 
nach § 14a bleiben unberührt.“ 

 

b) In Absatz 4 Satz 1 werden nach 
den Wörtern „für einen Netzan-
schluss nach Absatz 1 Satz 1“ die 
Wörter „oder Absatz 2b“ eingefügt. 

 

5. In § 59 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7a 
werden nach der Angabe „§ 13k“ die 
Wörter „sowie nach § 13l Absatz 3“ ein-
gefügt. 

5. u n v e r ä n d e r t  

 6. In § 118 Absatz 34 Satz 3 und 4 wird 
jeweilss die Angabe „2024“ durch 
die Angabe „2026“ ersetzt. 

Artikel 2 Artikel 2 

Änderung des Messstellenbe-
triebsgesetzes 

Änderung des Messstellenbe-
triebsgesetzes 

Das Messstellenbetriebsgesetz vom 
29. August 2016 (BGBl. I S. 2034), das zu-
letzt durch … [Artikel 18 des Entwurfs eines 
Gesetzes zur Umsetzung der NIS-2-Richtli-
nie und zur Regelung wesentlicher Grund-
züge des Informationssicherheitsmanage-
ments in der Bundesverwaltung, BT-Drs. 
20/13184] geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

u n v e r ä n d e r t  

1. Die Inhaltsübersicht wird die folgt geän-
dert: 

1. u n v e r ä n d e r t  

a) Der Angabe zu § 11 wird das Wort 
„, Festlegungskompetenz“ ange-
fügt. 
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b) Die Angabe zu den §§ 29 und 30 
wird wie folgt gefasst: 

 

„§ 29 Ausstattung von Messstellen mit intelligen-
ten Messsystemen, Steuerungsein-
richtungen und modernen Messein-
richtungen 

 

§ 30 Wirtschaftliche Vertretbarkeit der Ausstat-
tung einer Messstelle mit intelligenten 
Messsystemen und einer Steuerungs-
einrichtungen; Preisobergrenzen; 
Festlegungskompetenz“. 

 

c) Die Angabe zu § 35 wird wie folgt 
gefasst: 

 

„§ 35 Angemessenes Entgelt für Zusatzleistun-
gen des grundzuständigen Messstel-
lenbetreibers“. 

 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) Satz 3 wird wie folgt gefasst:  

„Schuldner der nach § 7 Ab-
satz 1 Satz 1 festzulegenden 
Entgelte sind nach Maßgabe 
der §§ 29, 30, 32 und 36 Ab-
satz 2 und jeweils in Höhe ihrer 
dort festgelegten Anteile der 
Anschlussnetzbetreiber und 
der Anschlussnutzer oder der 
Anschlussnehmer.“ 

 

bb) Satz 6 wird wie folgt gefasst:  

„Der grundzuständige Mess-
stellenbetreiber ist in keinem 
Fall berechtigt, für die Erbrin-
gung der Standardleistungen 
nach § 34 Absatz 1 mehr als 
die in § 30 jeweils genannten 
Höchstentgelte und für die Er-
bringung von Zusatzleistungen 
nach § 34 Absatz 2 mehr als 
die angemessenen Zusatzent-
gelte nach § 35 Absatz 1 vom 
jeweiligen Entgeltschuldner zu 
verlangen, dabei sind für den 
nach den §§ 5 oder 6 beauf-
tragten Dritten gegenüber dem 
Anschlussnetzbetreiber die 
Vorgaben des § 36 Absatz 2 
anzuwenden.“ 
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b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  

„(2) Der Messstellenbetrieb 
umfasst folgende Aufgaben: 

 

1. Einbau, Betrieb und Wartung 
der Messstelle und ihrer Mess-
einrichtungen und Messsys-
teme sowie in den gesetzlich 
vorgesehenen Fällen ihrer 
Steuerungseinrichtungen, Ge-
währleistung einer mess- und 
eichrechtskonformen Mes-
sung entnommener, ver-
brauchter und eingespeister 
Energie einschließlich der 
Messwertaufbereitung und 
form- und fristgerechter Daten-
übertragung nach Maßgabe 
dieses Gesetzes sowie Stan-
dard- und Zusatzleistungen 
nach § 34, 

 

2. technischer Betrieb der Mess-
stelle und ihrer Steuerungsein-
richtungen nach den Maßga-
ben dieses Gesetzes ein-
schließlich der form- und frist-
gerechten Datenübertragung 
auch zur Steuerung nach Maß-
gabe dieses Gesetzes, 

 

3. Erfüllung weiterer Anforderun-
gen, die sich aus diesem Ge-
setz, aus den auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen oder aus den 
Festlegungen der Bundesnetz-
agentur ergeben.“ 

 

c) In Absatz 3 werden nach dem Wort 
„oder“ die Wörter „beauftragten 
technischen Einrichtungen ein-
schließlich“ gestrichen. 

 

3. § 7 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 1 Satz 2 wird nach dem 
Wort „Preisobergrenzen“ das Wort 
„, Vermutungstatbeständen“ einge-
fügt. 

 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  



 - 18 - Bearbeitungsstand: 13.12.2024  10:18 

Entwurf Beschlüsse des […]. Ausschusses 

„(2) Nach diesem Gesetz zu-
lässige Entgelte für den Messstel-
lenbetrieb mit intelligenten Mess-
systemen und etwaigen Steue-
rungseinrichtungen sowie für Zu-
satzleistungen nach § 34 Absatz 2 
und 3, deren Schuldner der An-
schlussnetzbetreiber nach Maß-
gabe von § 3 Absatz 1 Satz 3 bis 6 
ist, können unter Beachtung der §§ 
30, 31, 33 Absatz 1 Nummer 1 und 
35 bei den Entgelten für den Netz-
zugang des Betreibers von Ener-
gieversorgungsnetzen nach den §§ 
21 und 21a des Energiewirtschafts-
gesetzes und bei der Genehmi-
gung der Entgelte des Betreibers 
von Energieversorgungsnetzen 
nach § 23a des Energiewirtschafts-
gesetzes berücksichtigt werden. 
Die Abrechnung der Netznutzung 
verbleibt beim Netzbetreiber und ist 
Bestandteil der Netzentgelte, dabei 
wird ein Abrechnungsentgelt nicht 
erhoben.“ 

 

4. In § 8 Absatz 1 werden die Wörter „be-
auftragten technischen Einrichtungen 
einschließlich“ durch die Wörter „sowie, 
soweit erforderlich, von“ ersetzt. 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. § 11 wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t  

a) Der Überschrift wird das Wort „; 
Festlegungskompetenz“ angefügt. 

 

b) Folgender Absatz 6 wird angefügt:  

„(6) Besondere finanzielle Be-
lastungen im Zusammenhang mit 
dem Auffangmessstellenbetrieb 
kann die Bundesnetzagentur im 
Rahmen von Festlegungen nach § 
33 Absatz 1 Nummer 2 sowie nach 
§ 21 Absatz 3 Satz 4 Nummer 3 
Buchstabe h und i des Energiewirt-
schaftsgesetzes berücksichtigen.“ 

 

6. § 19 wird wie folgt geändert: 6. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  
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„(2) Zur Datenverarbeitung 
energiewirtschaftlich relevanter 
Mess- und Steuerungsvorgänge 
dürfen ausschließlich solche tech-
nischen Systeme und Bestandteile 
eingesetzt werden, die den Anfor-
derungen der §§ 21 und 22 genü-
gen. Energiewirtschaftlich rele-
vante Mess- und Steuerungsvor-
gänge sind abrechnungs-, bilanzie-
rungs- oder netzrelevante Stan-
dardleistungen nach § 34 Absatz 1 
Nummer 1, 2, 5 bis 7, 8 Buchstabe 
a und b und 9 sowie Zusatzleistun-
gen nach § 34 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 5, 6 und 8. Das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminis-
terium des Innern und für Heimat 
durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates Rege-
lungen zum Schutz der Verlässlich-
keit von außerhalb der Messein-
richtung aufbereiteten Daten im 
Sinne von Absatz 3 Satz 2 ein-
schließlich Anforderungen für die 
Ausgestaltung von eigenen Weit-
verkehrsnetzanbindungen von 
steuerbaren Verbrauchseinrichtun-
gen und steuerbaren Netzan-
schlüssen, Anlagen zur Speiche-
rung von Energie sowie Anlagen 
nach dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz aufzustellen.“ 

 

b) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wör-
ter „und Absatz 2 Nummer 4“ ge-
strichen. 

 

7. § 29 wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t  

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 
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„§ 29 

 

Ausstattung von Messstellen mit 
intelligenten Messsystemen, Steu-
erungseinrichtungen und moder-

nen Messeinrichtungen“. 

 

b) Die Absätze 1 und 2 werden wie 
folgt gefasst: 

 

„(1) Der grundzuständige 
Messstellenbetreiber hat, soweit 
dies nach § 30 wirtschaftlich ver-
tretbar ist, Messstellen an ortsfes-
ten Zählpunkten zu den in § 45 ge-
nannten Zeitpunkten wie folgt aus-
zustatten: 

 

1. mit intelligenten Messsyste-
men bei Letztverbrauchern mit 
einem Jahresstromverbrauch 
von mehr als 6 000 Kilowatt-
stunden sowie 

 

2. mit intelligenten Messystemen 
und einer Steuerungseinrich-
tung am Netzanschlusspunkt 

 

a) bei Letztverbrauchern, mit 
denen eine Vereinbarung 
nach § 14a des Energie-
wirtschaftsgesetzes be-
steht, 

 

b) bei Betreibern von Anla-
gen von mehr als 7 Kilo-
watt, soweit dies erforder-
lich ist, um jeweils bis zum 
Ablauf der gesetzlichen 
Zieljahre Anlagen zu den 
nach § 45 Absatz 1 gebo-
tenen Anteilen an der in-
stallierten Leistung auszu-
statten. 
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(2) Ein grundzuständiger 
Messstellenbetreiber kann, soweit 
dies nach § 30 wirtschaftlich ver-
tretbar ist, Messstellen an ortsfes-
ten Zählpunkten in allen nicht von 
Absatz 1 genannten Fällen (optio-
nale Einbaufälle) mit intelligenten 
Messsystemen ausstatten.“ 

 

c) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:  

„(5) Die Ausstattungspflicht 
nach Absatz 1 Nummer 2 ist im 
Hinblick auf die Steuerungseinrich-
tung nicht für Anlagen anzuwen-
den, wenn der Anlagenbetreiber 

 

1. am Verknüpfungspunkt seiner 
Anlage mit dem Netz die maxi-
male Wirkleistungseinspei-
sung dauerhaft auf 0 Prozent 
der installierten Leistung be-
grenzt und 

 

2. der Anlagenbetreiber gegen-
über dem grundzuständigen 
Messstellenbetreiber in Text-
form erklärt hat, sicherzustel-
len, dass seine Anlage dauer-
haft keinen Strom in die Elekt-
rizitätsversorgungsnetze ein-
speist. 
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Der Anlagenbetreiber kann die Be-
grenzung der Wirkleistungsein-
speisung nach Satz 1 Nummer 1 
frühestens vier Jahre nach Zugang 
der Erklärung nach Satz 1 Nummer 
2 und nur nach Zugang einer Mit-
teilung über die beabsichtigte Auf-
hebung an den grundzuständigen 
Messstellenbetreiber aufheben. Ab 
der Ausstattung der Messstelle mit 
einer Steuerungseinrichtung nach 
Absatz 1 Nummer 2 kann das 
Recht des Anlagenbetreibers nach 
Satz 1 frühestens nach vier Jahren 
wieder ausgeübt werden; bis dahin 
ist weder der Anschlussnehmer 
noch der Anschlussnutzer berech-
tigt, die Ausstattung der Messstelle 
mit einer Steuerungseinrichtung 
nach § 29 Absatz 1 Nummer 2 
nachträglich wieder abzuändern 
oder abändern zu lassen. Die Aus-
stattungsverpflichtung nach Absatz 
1 Nummer 2 ist außerdem nicht an-
zuwenden auf Steckersolargeräte 
mit einer installierten Leistung von 
insgesamt bis zu 2 Kilowatt und mit 
einer Wechselrichterleistung von 
ingesamt bis zu 800 Voltampere, 
die hinter der Entnahmestelle eines 
Letztverbrauchers betrieben wer-
den.“ 

 

8. § 30 wird wie folgt gefasst: 8. u n v e r ä n d e r t  

„§ 30 

 

Wirtschaftliche Vertretbarkeit der Aus-
stattung von Messstellen mit intelligen-
ten Messsystemen und Steuerungsein-
richtungen; Preisobergrenzen; Festle-

gungskompetenz 

 

(1) Die Ausstattung einer Mess-
stelle mit einem intelligenten Messsys-
tem nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 ist 
für die Zeit ab dem 1. Januar 2025 wirt-
schaftlich vertretbar, wenn vom grund-
zuständigen Messstellenbetreiber 
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1. an Messstellen an Zählpunkten mit 
einem Jahresstromverbrauch von 
über 100 000 Kilowattstunden oder 
an Messstellen an Zählpunkten von 
Anlagen mit einer installierten Leis-
tung über 100 Kilowatt für den 
Messstellenbetrieb für jeden Zähl-
punkt ein angemessenes jährliches 
Entgelt erhoben wird, wovon in 
Rechnung gestellt werden: 

 

a) dem Anschlussnetzbetreiber 
nicht mehr als 80 Euro brutto 
jährlich sowie 

 

b) dem Anschlussnutzer der nach 
Abzug des Anteils des An-
schlussnetzbetreibers nach 
Buchstabe a verbleibende Teil, 

 

2. an Messstellen an Zählpunkten mit 
einem Jahresstromverbrauch über 
50 000 Kilowattstunden bis ein-
schließlich 100 000 Kilowattstun-
den oder an Messstellen an Zähl-
punkten von Anlagen mit einer in-
stallierten Leistung über 25 Kilo-
watt bis einschließlich 100 Kilowatt 
für den Messstellenbetrieb für je-
den Zählpunkt insgesamt brutto 
jährlich nicht mehr als 220 Euro in 
Rechnung gestellt werden, davon 
nicht mehr als 

 

a) 80 Euro brutto jährlich dem An-
schlussnetzbetreiber sowie 

 

b) 140 Euro brutto jährlich dem 
Anschlussnutzer, 

 

3. an Messstellen an Zählpunkten mit 
einem Jahresstromverbrauch über 
20 000 Kilowattstunden bis ein-
schließlich 50 000 Kilowattstunden 
oder an Messstellen an Zählpunk-
ten von Anlagen mit einer installier-
ten Leistung über 15 Kilowatt bis 
einschließlich 25 Kilowatt für den 
Messstellenbetrieb für jeden Zähl-
punkt insgesamt brutto jährlich 
nicht mehr als 190 Euro in Rech-
nung gestellt werden, davon nicht 
mehr als 

 



 - 24 - Bearbeitungsstand: 13.12.2024  10:18 

Entwurf Beschlüsse des […]. Ausschusses 

a) 80 Euro brutto jährlich dem An-
schlussnetzbetreiber sowie 

 

b) 110 Euro brutto jährlich dem 
Anschlussnutzer, 

 

4. an Messstellen an Zählpunkten mit 
einem Jahresstromverbrauch über 
10 000 Kilowattstunden bis ein-
schließlich 20 000 Kilowattstunden, 
an Messstellen an Zählpunkten mit 
einer steuerbaren Verbrauchsein-
richtung, über die eine Vereinba-
rung nach § 14a des Energiewirt-
schaftsgesetzes besteht oder an 
Messstellen an Zählpunkten von 
Anlagen bis einschließlich 15 Kilo-
watt für den Messstellenbetrieb für 
jeden Zählpunkt insgesamt brutto 
jährlich nicht mehr als 130 Euro in 
Rechnung gestellt werden, davon 
nicht mehr als 

 

a) 80 Euro brutto jährlich dem An-
schlussnetzbetreiber sowie 

 

b) 50 Euro brutto jährlich dem An-
schlussnutzer, 

 

5. an Messstellen an Zählpunkten mit 
einem Jahresstromverbrauch über 
6 000 Kilowattstunden bis ein-
schließlich 10 000 Kilowattstunden 
für den Messstellenbetrieb für je-
den Zählpunkt insgesamt brutto 
jährlich nicht mehr als 120 Euro in 
Rechnung gestellt werden, davon 
nicht mehr als 

 

a) 80 Euro brutto jährlich dem An-
schlussnetzbetreiber sowie 

 

b) 40 Euro brutto jährlich dem An-
schlussnutzer. 

 

(2) Die Ausstattung einer Mess-
stelle mit intelligenten Messsystemen 
und einer Steuerungseinrichtung am 
Netzanschlusspunkt nach § 29 Absatz 
1 Nummer 2 ist wirtschaftlich vertretbar, 
wenn vom grundzuständigen Messstel-
lenbetreiber für den Messstellenbetrieb 
nicht mehr als die folgenden Beträge in 
Rechnung gestellt werden: 
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1. dem Anschlussnutzer und dem An-
schlussnetzbetreiber für jeden mit 
intelligenten Messsystemen auszu-
stattenden Zählpunkt nicht mehr 
als die nach den Absätzen 1 und 5 
zulässigen Preisobergrenzen so-
wie 

 

2. zusätzlich zu dem Betrag nach 
Nummer 1 dem Anschlussnehmer 
und dem Anschlussnetzbetreiber 
jeweils nicht mehr als 50 Euro 
brutto jährlich für Einbau und Be-
trieb einer Steuerungseinrichtung 
am Netzanschlusspunkt. 

 

(3) Die optionale Ausstattung ei-
ner Messstelle mit einem intelligenten 
Messsystem nach § 29 Absatz 2 ist für 
die Zeit ab dem 1. Januar 2025 wirt-
schaftlich vertretbar, wenn vom grund-
zuständigen Messstellenbetreiber 
brutto jährlich nicht mehr als 60 Euro in 
Rechnung gestellt werden, davon nicht 
mehr als 

 

1. 30 Euro dem Anschlussnetzbetrei-
ber sowie 

 

2. 30 Euro dem Anschlussnutzer.  

(4) Zur Bemessung des Jah-
resstromverbrauchs an einem Zähl-
punkt nach den Absätzen 1 und 3 ist der 
Durchschnittswert der jeweils letzten 
drei erfassten Jahresverbrauchswerte 
maßgeblich. Solange noch keine drei 
Jahreswerte nach Satz 1 vorliegen, er-
folgt eine Zuordnung zur Verbrauchs-
gruppe entsprechend der Jahresver-
brauchsprognose des Netzbetreibers. 
Der grundzuständige Messstellenbe-
treiber hat den Durchschnittswert nach 
Satz 1 jährlich zu überprüfen und, so-
weit erforderlich, das für den Messstel-
lenbetrieb nach den vorstehenden Ab-
sätzen in Rechnung zu stellende Ent-
gelt anzupassen. 
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(5) Wird bei einem Anschlussnut-
zer ein Zählpunkt von mehr als einem 
Anwendungsfall des Absatzes 1 oder 
des Absatzes 3 erfasst, so sind für die 
Zeit ab dem 1. Januar 2025 die Vorga-
ben des Absatzes 1 beziehungsweise 
des Absatzes 3 mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass dem Anschlussnutzer 
und dem Anschlussnetzbetreiber für 
den Messstellenbetrieb des mit einem 
intelligenten Messsystem ausgestatte-
ten Zählpunkts maximal die höchste 
einschlägige fallbezogene Preisober-
grenze und dem Anschlussnutzer und 
Anschlussnetzbetreiber nicht mehr als 
die individuelle Preisobergrenze in 
Rechnung gestellt werden darf; dabei 
ist zur Bestimmung der jeweiligen fall-
bezogenen Preisobergrenzen die 
Summe des dem Anschlussnetzbetrei-
ber und dem Anschlussnutzer jeweils 
brutto jährlich höchstens in Rechnung 
zu stellenden Betrags maßgeblich. 

 

(6) Sobald die Bundesnetzagentur 
eine Festlegung nach § 33 erlassen hat, 
sind die dort festgesetzten Preisober-
grenzen anstelle der in den Absätzen 1 
bis 3 geregelten Preisobergrenzen an-
zuwenden.“ 

 

9. § 31 wird wie folgt geändert: 9. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„ab 2025“ durch die Wörter „bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 
2025“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 2 werden nach den Wör-
tern „finden die“ die Wörter „Preis-
obergrenzen nach den“ gestrichen. 

 

10. § 32 wird wie folgt geändert: 10. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„20 Euro“ durch die Angabe „25 
Euro“ ersetzt. 

 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  
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„(2) Sobald die Bundesnetza-
gentur eine Festlegung nach § 33 
erlassen hat, sind die dort festge-
setzten Preisobergrenzen anstelle 
der in Absatz 1 Satz 1 geregelten 
Preisobergrenze anzuwenden.“ 

 

11. § 33 wird wie folgt geändert: 11. u n v e r ä n d e r t  

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 

 

„§ 33 

 

Anpassungen, Aufhebungen oder 
Neufestlegungen bei Preisober-
grenzen und Vermutungstatbe-
ständen; Festlegungskompeten-

zen“. 

 

b) Die Absätze 1 und 2 werden wie 
folgt gefasst: 

 

„(1) Die Bundesnetzagentur 
wird ermächtigt, durch Festlegung 
nach § 29 Absatz 1 des Energie-
wirtschaftsgesetzes 

 

(2) einzelne oder alle Preis-
obergrenzen nach den §§ 30 und 
32 und einzelne oder alle Vermu-
tungstatbestände nach § 35 anzu-
passen, aufzuheben oder neue 
Preisobergrenzen oder Vermu-
tungstatbestände festzulegen; 
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(3) Regelungen zu treffen zur 
Ermittlung besonderer Kostenbe-
lastungen einzelner Auffangmess-
stellenbetreiber oder einer Gruppe 
von Auffangmessstellenbetreibern, 
insbesondere auch im Zusammen-
hang mit der sofortigen Einsetzung 
eines Auffangmessstellenbetrei-
bers nach § 12 Absatz 2g des Ener-
giewirtschaftsgesetzes sowie mit 
der Übernahme des Notbetriebs 
nach § 11 Absatz 2 oder des Über-
gangs der Grundzuständigkeit 
nach § 11 Absatz 4, und zur Metho-
dik, wie diese besonderen Kosten-
belastungen bundesweit im Rah-
men der Entgelte für den Messstel-
lenbetrieb und den besonderen Re-
gelungen für Netzentgelte nach § 
12 Absatz 3 Nummer 3 Buchstabe 
h und i des Energiewirtschaftsge-
setzes verteilt werden können. 

 

(4) Soweit möglich, berück-
sichtigt die Bundesnetzagentur bei 
ihren Festlegungen nach Absatz 1 
die Analysen und Berichte des 
Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Klimaschutz nach § 48 Absatz 
1.“ 

 

12. Die §§ 34 und 35 werden wie folgt ge-
fasst: 

12. u n v e r ä n d e r t  

„§ 34 „§ 34 

Standard- und Zusatzleistungen des 
Messstellenbetreibers 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Beim Messstellenbetrieb nach 
§ 3 mit intelligenten Messsystemen 
und, soweit gesetzlich vorgesehen, mit 
intelligenten Messsystemen und einer 
Steuerungseinrichtung am Netzan-
schlusspunkt sind folgende Leistungen 
Standardleistungen: 

 

1. die in § 60 benannten Prozesse 
und die standardmäßig erforderli-
che Datenkommunikation ein-
schließlich 
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a) soweit nach § 60 Absatz 2 in 
Verbindung mit § 75 Nummer 
4 festgelegt, der Plausibilisie-
rung und Ersatzwertbildung, 

 

b) der Umsetzung von Vorgaben 
zur datenschutzgerechten 
Ausgestaltung der Zähler-
standsgangmessung durch 
Festlegungen der Bundesnetz-
agentur nach § 47 Absatz 2 
Nummer 13, 

 

2. die Übermittlung der nach den §§ 
61 und 62 erforderlichen Informati-
onen an eine Anwendung auf mo-
bilen Endgeräten, eine Anwendung 
in einem Online-Portal, welches ei-
nen geschützten individuellen Zu-
gang ermöglicht, oder an eine lo-
kale Anzeigeeinheit, 

 

3. die Bereitstellung der Informatio-
nen über das Potenzial intelligenter 
Messsysteme im Hinblick auf die 
Handhabung der Ablesung und die 
Überwachung des Energiever-
brauchs sowie eine Softwarelö-
sung, die Anwendungsinformatio-
nen zum intelligenten Messsystem, 
zu Stromsparhinweisen und Strom-
sparanwendungen nach dem 
Stand von Wissenschaft und Tech-
nik enthält, Ausstattungsmerkmale 
und Beispielanwendungen be-
schreibt und Anleitungen zu deren 
Befolgung gibt, 

 

4. nach Maßgabe der §§ 56 und 64 
die Erhebung von viertelstunden-
genauen Netzzustandsdaten und 
deren tägliche Übermittlung an den 
Netzbetreiber über das Smart-Me-
ter-Gateway, 

 



 - 30 - Bearbeitungsstand: 13.12.2024  10:18 

Entwurf Beschlüsse des […]. Ausschusses 

5. der Einbau und Betrieb einer Steu-
erungseinrichtung am Netzan-
schlusspunkt einschließlich, soweit 
erforderlich, ihrer informationstech-
nischen Anbindung an ein Smart-
Meter-Gateway und an zum Aus-
stattungszeitpunkt vorhandene zu 
steuernde Einrichtungen, insbe-
sondere Energiemanagementsys-
teme, Anlagen oder steuerbare 
Verbrauchseinrichtungen, sowie 
der Konfiguration und Parametrie-
rung des Smart-Meter-Gateways 
und der Steuerungseinrichtung, 

 

6. zur Steuerung von Verbrauchsein-
richtungen und Netzanschlüssen 
nach § 14a des Energiewirtschafts-
gesetzes 

 

a) die für die Vorgabe eines mini-
malen oder maximalen 
Wirkleistungsbezugs am Netz-
anschluss oder an steuerbaren 
Verbrauchseinrichtungen nach 
Maßgabe von Festlegungen 
der Bundesnetzagentur zu § 
14a des Energiewirtschaftsge-
setzes notwendige Datenkom-
munikation über das Smart-
Meter-Gateway und eine da-
ran angebundene Steuerungs-
einrichtung, 

 

b) über Buchstabe a hinausge-
hende erforderliche Maßnah-
men zur netzorientierten Steu-
erung nach Maßgabe von 
Festlegungen der Bundesnetz-
agentur nach § 14a des Ener-
giewirtschaftsgesetzes, 

 

7. die für die Anpassung der Wirkleis-
tungs- oder Blindleistungserzeu-
gung oder des Wirkleistungsbe-
zugs nach § 13a des Energiewirt-
schaftsgesetzes notwendige Da-
tenkommunikation über das Smart-
Meter-Gateway und eine daran an-
gebundene Steuerungseinrich-
tung, 
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8. die notwendige Datenkommunika-
tion über das Smart-Meter-Gate-
way und eine daran angebunden 
Steuerungseinrichtung 

 

a) für die Direktvermarktung von 
Anlagen nach dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz oder 
dem Kraft-Wärme-Kopplungs-
gesetz, 

 

b) für die marktgestützte Be-
schaffung von Flexibilitäts-
dienstleitungen nach § 14c des 
Energiewirtschaftsgesetzes 
und  

 

c) für die Vorgabe eines minima-
len oder maximalen Wirkleis-
tungsbezugs durch einen vom 
Anschlussnutzer oder An-
schlussnehmer beauftragten 
Dritten sowie 

 

9. die Erfüllung weiterer sich aus den 
Festlegungen der Bundesnetza-
gentur nach den §§ 47 und 75 er-
gebender Pflichten, insbesondere 
zur Geschäftsprozessen, Datenfor-
maten, Abrechnungsprozessen, 
Verträgen oder zur Bilanzierung. 

 

(2) Zum Messstellenbetrieb gehö-
ren auch die diskriminierungsfrei anzu-
bietenden Leistungen des Messstellen-
betreibers, die über die Standardleis-
tungen nach Absatz 1 hinausgehen 
(Zusatzleistungen). Energieversor-
gungsunternehmen, Direktvermark-
tungsunternehmer, Letztverbraucher, 
Anschlussbegehrende nach dem Er-
neuerbare-Energien-Gesetz, Anlagen-
betreiber und Anschlussnehmer kön-
nen für sich oder ihre Kunden folgende 
Zusatzleistungen vom Messstellenbe-
treiber verlangen: 
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1. ab dem 1. Januar 2025 die vorzei-
tige Ausstattung von Messstellen 
an Zählpunkten der Sparte Elektri-
zität mit einem intelligenten Mess-
system innerhalb von vier Monaten 
ab Beauftragung, auch an nicht von 
§ 29 Absatz 1 oder Absatz 2 erfass-
ten Messstellen, insbesondere an 
nicht bilanzierungsrelevanten Un-
terzählpunkten innerhalb von Kun-
denanlagen im Sinne des § 3 Num-
mer 59 und 60 des Energiewirt-
schaftsgesetzes, ab dem 1. Juli 
2026 auch an Zählpunkten der 
Sparte Gas innerhalb von vier Mo-
naten ab Beauftragung, 

 

2. die zusätzliche Ausstattung von 
Messstellen mit Steuerungseinrich-
tungen, soweit erforderlich, ihre in-
formationstechnische Anbindung 
an ein Smart-Meter-Gateway und 
an vorhandene zu steuernde Ein-
richtungen, insbesondere Ener-
giemanagementsysteme, sowie 
die Konfiguration und Parametrie-
rung von Smart-Meter-Gateway 
und Steuerungseinrichtungen, 

 

3. die Übermittlung von abrechnungs-
relevanten Messdaten aus dem 
Submetering-System der Liegen-
schaft nach der Heizkostenverord-
nung über das Smart-Meter-Gate-
way, 

 

4. die notwendige informationstechni-
sche Anbindung von Hauptmess-
einrichtungen einer weiteren 
Sparte im Sinne des § 6 Absatz 1 
Nummer 2 an ein Smart-Meter-Ga-
teway einschließlich der täglichen 
Übermittlung von abrechnungsre-
levanten Messdaten, 

 

5. ab dem 1. Januar 2028 die für die 
Teilnahme am Regelenergiemarkt 
notwendige Datenkommunikation 
über das Smart-Meter-Gateway 
einschließlich der notwendigen in-
formationstechnischen Anbindung 
an das Smart-Meter-Gateway, 
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6. nach Maßgabe der §§ 56 und 64 
die Erhebung und die minütliche 
Übermittlung von Netzzustandsda-
ten an den Netzbetreiber über das 
Smart-Meter-Gateway an bis zu 25 
Prozent der vom Messstellenbe-
treiber in dem jeweiligen Netzge-
biet mit intelligenten Messsyste-
men ausgestatteten Netzanschlüs-
sen, 

 

7. die Bereitstellung und den techni-
schen Betrieb des Smart-Meter-
Gateways, seiner Schnittstellen 
und Kanäle für Auftragsdienstleis-
tungen des Anschlussnutzers oder 
des Anschlussnehmers und Mehr-
wertdienste, 

 

8. nach Maßgabe einer Festlegung 
der Bundesnetzagentur nach § 47 
Absatz 3 Nummer 2 die schwarz-
fallrobuste Ausführung der Ausstat-
tung von Messstellen mit Mess- 
und Steuerungseinrichtungen und 
in den Fällen der Nummer 5 und 6 
sowie des Absatzes 1 Nummer 1, 4 
bis 9 jeweils die Abwicklung der 
notwendigen Datenkommunikation 
über eine unterbrechungsfreie, 
schwarzfallfeste, dedizierte Weit-
verkehrskommunikationsverbin-
dung, 

 

9. bei nicht mit einem intelligenten 
Messsystem ausgestatteten Mess-
stellen die Ausstattung der Mess-
stelle mit erforderlichen techni-
schen Einrichtungen zur Ermögli-
chung einer Tarifierung bezogener 
elektrischer Energie in mindestens 
zwei Tarifstufen, 

 

10. die tägliche Übermittlung aller nach 
§ 55 Absatz 1, 3 und 4 an einer 
Messstelle erhobenen und nach § 
60 aufbereiteten Messwerte an 
weitere vom Anschlussnutzer oder 
Anlagenbetreiber beauftragte 
Dritte im Rahmen der elektroni-
schen Marktkommunikation nach 
den Festlegungen der Bundesnetz-
agentur. 
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Messstellenbetreiber können dem An-
spruchsteller die Bereitstellung von Zu-
satzleistungen nach Satz 2 nur so lange 
und insoweit verweigern, wie die Bereit-
stellung von Zusatzleistungen aus tech-
nischen Gründen nicht möglich ist oder 
die Messstellenbetreiber nach § 31 Ab-
satz 1 von der Erbringung der Leistung 
befreit sind. Grundzuständige Mess-
stellenbetreiber können die vorzeitige 
Ausstattung mit intelligenten Messsys-
temen nach Satz 2 Nummer 1 vorüber-
gehend zurückstellen, soweit und so-
lange hierdurch die Erfüllung der Aus-
stattungsverpflichtungen nach § 45 
nicht gefährdet ist, dabei bleibt Satz 3 
unberührt. Die Gründe für die Verwei-
gerung nach Satz 3 oder die Zurückstel-
lung eines Auftrags nach Satz 4 sind 
nachvollziehbar in Textform zu begrün-
den. Im Fall der Zurückstellung nach 
Satz 4 hat der Messstellenbetreiber 
darüber hinaus einen genauen und ver-
bindlichen Zeitplan für die Bearbeitung 
des Auftrags mitzuteilen. 

 

(3) Messstellenbetreiber können 
nach eigenem Ermessen weitere Zu-
satzleistungen anbieten, insbesondere 

 

1. das über Absatz 2 Satz 2 Nummer 
2 und 3 hinausgehende Ener-
giemanagement von regelbaren 
Erzeugungs- und Verbrauchsein-
richtungen, 

 

2. die Erhebung von Zustandsdaten 
der Netze anderer Sparten und 

 

3. die Ausstattung von Messstellen 
mit Strom- und Spannungswand-
lern und deren anschließenden Be-
trieb. 
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§ 35 

§ 35 

Angemessenes Entgelt für Zusatzleis-
tungen des grundzuständigen Mess-

stellenbetreibers 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Der grundzuständige Mess-
stellenbetreiber darf für seine Zusatz-
leistungen nach § 34 Absatz 2 und 3 zu-
züglich zu den in § 30 genannten Ent-
gelten ein zusätzliches angemessenes 
Entgelt erheben. Die Angemessenheit 
des zusätzlichen Entgelts wird hinsicht-
lich der nachfolgend genannten Zusatz-
leistungen ab dem 1. Januar 2025 ver-
mutet, wenn jeweils nicht mehr als die 
folgenden Höchstbeträge brutto in 
Rechnung gestellt werden: 

 

1. für die vorzeitige Ausstattung von 
Messstellen an Zählpunkten der 
Sparte Elektrizität mit einem intelli-
genten Messsystem nach § 34 Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 1 nicht mehr 
als einmalig 100 Euro sowie bei op-
tionalen Einbaufällen nach § 30 Ab-
satz 3 ein laufendes Zusatzentgelt 
von nicht mehr als 30 Euro jährlich; 
bei nicht von § 29 Absatz 1 oder 
Absatz 2 erfassten Messstellen 
darf zusätzlich ein jährliches Ent-
gelt erhoben werden, das die Preis-
obergrenzen einhält, welche in ent-
sprechender Anwendung von § 30 
für den jeweiligen Unterzählpunkt 
anzuwenden sein würden, 

 

2. für Leistungen nach § 34 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 10 nicht mehr als 
jeweils 30 Euro jährlich. 

 

(2) Das angemessene Entgelt 
nach Absatz 1 darf keine Kosten enthal-
ten, die beim grundzuständigen Mess-
stellenbetreiber in Erfüllung der Pflich-
ten nach den §§ 29 bis 32 ohnehin an-
fallen würden. 
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(3) Sobald die Bundesnetzagentur 
eine Festlegung nach § 33 erlassen hat, 
sind die dort festgesetzten Höchstbe-
träge anstelle der in Absatz 1 Satz 2 ge-
regelten Vermutungsregelungen anzu-
wenden.“ 

 

13. § 36 wird wie folgt geändert: 13. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort 
„Preisobergrenzen“ durch das Wort 
„Vermutungstatbestände“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 3 werden nach den Wör-
tern „einem intelligenten Messsys-
tem“ die Wörter „, einer Steue-
rungseinrichtung“ eingefügt. 

 

14. § 45 wird wie folgt gefasst: 14. u n v e r ä n d e r t  

„§ 45 

 

Ausstattungsverpflichtungen des 
grundzuständigen Messstellenbetrei-

bers 

 

(1) Der grundzuständige Mess-
stellenbetreiber erfüllt seine Ausstat-
tungsverpflichtungen nach § 29 Absatz 
1, wenn er 

 

1. bei Anlagenbetreibern in den Fäl-
len nach § 30 Absatz 1 Nummer 1 
spätestens ab dem Jahr 2028 mit 
der erforderlichen Ausstattung be-
ginnt und 

 

a) die bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2028 ausgestatteten 
Messstellen mindestens 90 
Prozent der im Zeitraum vom 
1. Oktober 2027 bis zum Ab-
lauf des 30. September 2028 
neu in Betrieb genommenen 
installierten Leistung erfassen, 
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b) die im Zeitraum bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2030 aus-
gestatteten Messstellen min-
destens 90 Prozent der im 
Zeitraum vom 1. Oktober 2028 
bis zum Ablauf des 30. Sep-
tember 2030 neu in Betrieb ge-
nommenen installierten Leis-
tung erfassen und 

 

c) die bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2032 ausgestatteten 
Messstellen mindestens 90 
Prozent der insgesamt instal-
lierten Leistung erfassen, 

 

2. bei Anlagenbetreibern in den nicht 
von Nummer 1 erfassten Fällen 
nach § 30 Absatz 1 spätestens ab 
dem Jahr 2025 mit der erforderli-
chen Ausstattung beginnt und 

 

a) die bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2026 ausgestatteten 
Messstellen mindestens 90 
Prozent der im Zeitraum vom 
… [einsetzen: Datum des Tags 
des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes nach Artikel 9 Absatz 1] 
bis zum Ablauf des 30. Sep-
tember 2026 neu in Betrieb ge-
nommenen installierten Leis-
tung erfassen, 

 

b) die bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2028 ausgestatteten 
Messstellen mindestens 90 
Prozent der im Zeitraum vom 
1. Oktober 2026 bis zum Ab-
lauf des 30. September 2028 
sowie mindestens 50 Prozent 
der im Zeitraum vom 1. Januar 
2018 bis zum Ablauf des … 
[einsetzen: Datum des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes nach 
Artikel 9 Absatz 1] neu in Be-
trieb genommenen installierten 
Leistung erfassen, 
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c) die bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2030 ausgestatteten 
Messstellen mindestens 90 
Prozent der im Zeitraum vom 
1. Oktober 2028 bis zum Ab-
lauf des 30. September 2030 
neu in Betrieb genommenen 
installierten Leistung erfassen 
und 

 

d) die bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2032 ausgestatteten 
Messstellen mindestens 90 
Prozent der insgesamt instal-
lierten Leistung erfassen, 

 

3. bei Letztverbrauchern in den Fällen 
nach § 30 Absatz 1 Nummer 1 spä-
testens ab dem Jahr 2028 mit der 
erforderlichen Ausstattung beginnt 
und diese 

 

a) im Zeitraum bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2028 für 
mindestens 90 Prozent der in 
diesem Zeitraum je Einbaufall-
gruppe neu auszustattenden 
Messstellen, 

 

b) im Zeitraum bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2030 für 
mindestens 90 Prozent der in 
diesem Zeitraum je Einbaufall-
gruppe neu auszustattenden 
Messstellen und 

 

c) bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2032 bei mindestens 
90 Prozent aller insgesamt 
auszustattenden Messstellen 
abgeschlossen hat, 

 

4. bei Letztverbrauchern in den nicht 
von Nummer 3 erfassten Fällen 
nach § 30 Absatz 1 und 2 jeweils 
spätestens ab dem 1. Januar 2025 
mit der erforderlichen Ausstattung 
beginnt und diese 

 

a) bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2025 bei mindestens 
20 Prozent aller insgesamt 
auszustattenden Messstellen, 
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b) im Zeitraum vom … [einset-
zen: Datum des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes nach Arti-
kel 9 Absatz 1] bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2026 für 
mindestens 90 Prozent der in 
diesem Zeitraum neu auszu-
stattenden Messstellen, 

 

c) im Zeitraum vom 1. Januar 
2027 bis zum Ablauf des 31. 
Dezember 2028 für mindes-
tens 90 Prozent der in diesem 
Zeitraum neu auszustattenden 
Messstellen, 

 

d) im Zeitraum vom 1. Januar 
2029 bis zum Ablauf des 31. 
Dezember 2030 für mindes-
tens 90 Prozent der in diesem 
Zeitraum neu auszustattenden 
Messstellen und 

 

e) bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2032 bei mindestens 
90 Prozent aller insgesamt 
auszustattenden Messstellen 
abgeschlossen hat. 

 

Die Zahl der nach § 29 Absatz 1 in Ver-
bindung mit Satz 1 Nummer 1 Buch-
stabe c, und Nummer 2 Buchstabe d, 
Nummer 3 Buchstabe c und Nummer 4 
Buchstabe e auszustattenden Mess-
stellen errechnet sich aus der Gesamt-
anzahl der von der Grundzuständigkeit 
im Netzgebiet erfassten Messstellen. 
Übernimmt ein Unternehmen nach § 41 
Absatz 1 die Grundzuständigkeit für 
mehrere Netzgebiete, so ist ab diesem 
Zeitpunkt für die Erfüllung der Ausstat-
tungsverpflichtungen nach Satz 1 die 
Gesamtzahl der Messstellen in allen 
von der Grundzuständigkeit erfassten 
Netzgebieten maßgeblich. In dem zah-
lenmäßigen Umfang, wie nach § 29 Ab-
satz 3 oder nach § 34 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 1 eine Ausstattung von Mess-
stellen der Sparte Elektrizität mit intelli-
genten Messsystemen erfolgt, reduziert 
sich die Zahl der nach § 29 Absatz 1 
auszustattenden Messstellen. 
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(2) Kommt der grundzuständige 
Messstellenbetreiber seinen Verpflich-
tungen nach § 29 Absatz 1 nicht nach, 
so kann die Bundesnetzagentur Maß-
nahmen nach § 76 anordnen. § 12 Ab-
satz 2g des Energiewirtschaftsgesetzes 
bleibt unberührt. 

 

(3) Bei der Erfüllung ihrer Ausstat-
tungsverpflichtungen nach § 29 Absatz 
1 haben sich grundzuständige Mess-
stellenbetreiber regelmäßig mit den für 
ihr Netzgebiet zuständigen Betreibern 
von Elektrizitätsverteilernetzen und Be-
treibern von Übertragungsnetzen abzu-
stimmen und deren netzbetriebliche An-
forderungen angemessen zu berück-
sichtigen. Grundzuständige Messstel-
lenbetreiber können mit den in Satz 1 
genannten Netzbetreibern verbindliche 
Vereinbarungen über die Umsetzung 
ihrer Ausstattungsverpflichtungen ab-
schließen. Vereinbarungen nach Satz 2 
können insbesondere Regelungen über 
die zeitliche oder örtliche Priorisierung 
von Einbaufällen sowie über Ausstat-
tungspflichten des grundzuständigen 
Messstellenbetreibers treffen, welche 
über die Verpflichtungen nach § 29 Ab-
satz 1 oder die in Absatz 1 genannten 
Vorgaben hinausgehen. Soweit Festle-
gungen der Bundesnetzagentur nach § 
33 Absatz 1 dies vorsehen, können Ver-
einbarungen nach Satz 2 zudem von § 
30 abweichende Messentgelte der 
Netzbetreiber und entsprechend hö-
here Gesamtpreisobergrenzen vorse-
hen. 

 

(4) Die Bundesnetzagentur veröf-
fentlicht auf ihrer Internetseite regelmä-
ßig unternehmensindividuelle sowie ag-
gregierte Kennzahlen zum Fortschritt 
der jeweiligen Verpflichteten in Bezug 
auf die zu erreichenden Ausstattungs-
ziele nach Absatz 1, einschließlich, so-
weit erforderlich, etwaiger darin enthal-
tener Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse. Die Bundesnetzagentur darf die 
zur Veröffentlichung nach Satz 1 erho-
benen Daten auch für den Bericht nach 
§ 77 verwenden.“ 
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15. In § 52 Absatz 3 Satz 3 Nummer 2 
Buchstabe a und b werden die Wörter 
„§ 66 Absatz 1 Nummer 3 und 5“ jeweils 
durch die Wörter „§ 66 Absatz 1 Num-
mer 3 und 4“ ersetzt. 

15. u n v e r ä n d e r t  

16. § 60 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 16. u n v e r ä n d e r t  

„(3) Zur Erfüllung seiner energie-
wirtschaftlichen Verpflichtungen nach 
Absatz 1 übermittelt der Messstellenbe-
treiber unter Beachtung der Anforde-
rungen nach Absatz 2 und des § 52 Ab-
satz 3 standardmäßig 

 

1. dem Betreiber eines Verteilernet-
zes 

 

a) in den Fällen des § 55 Absatz 
1 Nummer 1 für die in § 66 Ab-
satz 1 genannten Zwecke täg-
lich für den Vortag, auf Anfor-
derung des Betreibers von 
Verteilernetzen auch viertel-
stündlich, die Last- oder Zäh-
lerstandsgänge, 

 

b) in den Fällen des § 55 Absatz 
1 Nummer 2 bei Zählpunkten 
mit registrierender Lastgang-
messung für die in § 66 Absatz 
1 genannten Zwecke täglich 
für den Vortag, auf Anforde-
rung des Betreibers von Ver-
teilernetzen auch viertelstünd-
lich, die Lastgänge, 

 

c) in den Fällen des § 55 Absatz 
1 Nummer 2 bei Zählpunkten 
mit intelligenten Messsyste-
men für die in § 66 Absatz 1 
Nummer 3 und 6 genannten 
Zwecke täglich für den Vortag, 
auf Anforderung des Betrei-
bers von Verteilernetzen auch 
viertelstündlich, die Last- oder 
Zählerstandsgänge, 
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d) in den Fällen des § 55 Absatz 
1 Nummer 3 bei Zählpunkten 
mit registrierender Lastgang-
messung für die in § 66 Absatz 
1 genannten Zwecke täglich 
für den Vortag, auf Anforde-
rung des Betreibers von Ver-
teilernetzen auch viertelstünd-
lich, die Lastgänge, 

 

e) in den Fällen des § 55 Absatz 
1 Nummer 3 bei Zählpunkten 
mit intelligenten Messsyste-
men für die in § 66 Absatz 1 
Nummer 3, 4 und 6 genannten 
Zwecke täglich für den Vortag, 
auf Anforderung des Betrei-
bers von Verteilernetzen auch 
viertelstündlich, die Zähler-
standsgänge, 

 

f) in den Fällen des § 55 Absatz 
3 und 4 bei Zählpunkten mit re-
gistrierender Einspeisegang-
messung oder mit intelligenten 
Messsystemen für die in § 66 
Absatz 1 genannten Zwecke 
täglich für den Vortag, auf An-
forderung des Betreibers von 
Verteilernetzen auch viertel-
stündlich, die Einspeise- oder 
Zählerstandsgänge, 

 

g) bei Messstellen mit intelligen-
ten Messsystemen, die nicht 
von den Buchstaben a bis e er-
fasst sind, soweit möglich, mo-
natlich für den Vormonat in ge-
eignet aggregierter Form die 
Zählerstandsgänge, andern-
falls jährlich Jahresarbeits-
werte; 

 

2. dem Übertragungsnetzbetreiber 
und Bilanzkoordinator 
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a) in den Fällen des § 55 Absatz 
1 Nummer 1 für die in § 66 Ab-
satz 1 und § 67 Absatz 1 ge-
nannten Zwecke täglich für 
den Vortag, auf Anforderung 
des Übertragungsnetzbetrei-
bers oder des Bilanzkoordina-
tors auch viertelstündlich, die 
Last- oder Zählerstandsgänge, 

 

b) in den Fällen des § 55 Absatz 
1 Nummer 2 bei Zählpunkten 
mit registrierender Lastgang-
messung für die in § 66 Absatz 
1 und § 67 Absatz 1 genannten 
Zwecke täglich für den Vortag, 
auf Anforderung des Übertra-
gungsnetzbetreibers oder des 
Bilanzkoordinators auch vier-
telstündlich, die Lastgänge, 

 

c) in den Fällen des § 55 Absatz 
1 Nummer 2 bei Zählpunkten 
mit intelligenten Messsyste-
men für die in § 66 Absatz 1 
Nummer 3 und 6 sowie § 67 
Absatz 1 Nummer 1 genann-
ten Zwecke täglich für den Vor-
tag, auf Anforderung des Über-
tragungsnetzbetreibers oder 
des Bilanzkoordinators auch 
viertelstündlich, die Zähler-
standsgänge, 

 

d) in den Fällen des § 55 Absatz 
1 Nummer 3 bei Zählpunkten 
mit registrierender Lastgang-
messung für die in § 66 Absatz 
1 und § 67 Absatz 1 genannten 
Zwecke täglich für den Vortag, 
auf Anforderung des Übertra-
gungsnetzbetreibers oder des 
Bilanzkoordinators auch vier-
telstündlich, die Lastgänge, 
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e) in den Fällen des § 55 Absatz 
1 Nummer 3 bei Zählpunkten 
mit intelligenten Messsyste-
men für die in § 66 Absatz 1 
Nummer 3, 4 und 6 sowie § 67 
Absatz 1 Nummer 1 genann-
ten Zwecke täglich für den Vor-
tag, auf Anforderung des Über-
tragungsnetzbetreibers oder 
des Bilanzkoordinators auch 
viertelstündlich, die Zähler-
standsgänge, 

 

f) in den Fällen des § 55 Absatz 
3 und 4 bei Zählpunkten mit re-
gistrierender Einspeisegang-
messung oder mit intelligenten 
Messsystemen für die in § 66 
Absatz 1 und § 67 Absatz 1 ge-
nannten Zwecke täglich für 
den Vortag, auf Anforderung 
des Übertragungsnetzbetrei-
bers oder des Bilanzkoordina-
tors auch viertelstündlich, die 
Einspeise- oder Zählerstands-
gänge, 

 

g) bei Messstellen mit intelligen-
ten Messsystemen, die nicht 
von den Buchstaben a bis f er-
fasst sind, soweit möglich, mo-
natlich für den Vormonat in ge-
eignet aggregierter Form die 
Zählerstandsgänge, andern-
falls jährlich Jahresarbeits-
werte; 

 

3. dem Energielieferanten  

a) in den Fällen des § 55 Absatz 
1 Nummer 1 und 3 für die in § 
69 Absatz 1 genannten Zwe-
cke täglich für den Vortag die 
Last- oder Zählerstandsgänge, 

 

b) in den Fällen des § 55 Absatz 
1 Nummer 2 für die in § 69 Ab-
satz 1 Nummer 1, 5 und 6 ge-
nannten Zwecke täglich für 
den Vortag die Last- oder Zäh-
lerstandsgänge, 
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c) in den Fällen des § 55 Absatz 
3 und 4 bei Zählpunkten mit re-
gistrierender Einspeisegang-
messung oder mit intelligenten 
Messsystemen für die in § 69 
Absatz 1 genannten Zwecke 
täglich für den Vortag die Ein-
speise- oder Zählerstands-
gänge, 

 

d) bei Messstellen mit registrie-
render Lastgangmessung oder 
mit intelligenten Messsyste-
men, die nicht von den Buch-
staben a bis c erfasst sind, so-
weit möglich, monatlich für den 
Vormonat in geeignet aggre-
gierter Form die Last- oder 
Zählerstandsgänge, andern-
falls jährlich Jahresarbeits-
werte; 

 

4. dem für die Aufbereitung abrech-
nungsrelevanter Messwerte einer 
Entnahme- oder Einspeisestelle 
zuständigen Messstellenbetreiber 
diejenigen Messwerte in derjenigen 
Auflösung und zu denjenigen Zeit-
punkten, die dieser seinerseits be-
nötigt, um seinen Verpflichtungen 
aus den Nummern 1 bis 3 unter Be-
rücksichtigung der Festlegungen 
der Bundesnetzagentur aus § 20 
Absatz 3 des Energiewirtschaftsge-
setzes sowie aus den §§ 47 und 75 
nachkommen zu können. 

 

Außerhalb der in Satz 1 genannten 
Fälle dürfen Messstellenbetreiber im 
Rahmen von Zusatzleistungen nach § 
34 Absatz 2 und 3 Dritten anonymisierte 
und geeignet aggregierte Last-, Zähler-
stands- und Einspeisegänge zur Verfü-
gung stellen; etwaige Festlegungen der 
Bundesnetzagentur nach § 47 Absatz 2 
Nummer 13 und § 75 sind zu beachten.“ 

 

17. § 66 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 17. u n v e r ä n d e r t  

„(1) Der Netzbetreiber darf erhal-
tene Messwerte ausschließlich verar-
beiten, soweit dies für folgende Zwecke 
zwingend erforderlich ist: 
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1. zur Durchführung der Netznut-
zungsabrechnung, 

 

2. zur Abwicklung der Abnahme- und 
Förderpflichten nach dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz und dem 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, 

 

3. zum sicheren, zuverlässigen und 
leistungsfähigen Betrieb und zu ei-
ner optimierten Planung des Ener-
gieversorgungsnetzes sowie zur 
Erstellung von Last- und Einspeise-
prognosen zwecks datengestützter 
Optimierung, Verstärkung und Aus-
baus des Energieversorgungsnet-
zes, 

 

4. zur netzplanerischen Berücksichti-
gung und netzbetrieblichen Durch-
führung von Maßnahmen nach den 
§§ 13a und 14a des Energiewirt-
schaftsgesetzes, insbesondere 
durch eine dynamische Steuerung 
anhand der tatsächlichen sowie der 
prognostizierten Netzauslastung, 

 

5. zur Bestimmung der Konzessions-
abgabe nach der Konzessionsab-
gabenverordnung, 

 

6. zur effizienten Bewirtschaftung sei-
nes Differenzbilanz- und Netzver-
lustbilanzkreises, einschließlich 
Prognosen zur Vermeidung von Bi-
lanzkreisabweichungen und zur 
Verbesserung von Standardlast-
profilen, 

 

7. zur Aggregation der Last- und Ein-
speisegänge von Einzelzählpunk-
ten zu Bilanzkreissummenzeitrei-
hen je Bilanzkreis und Bilanzie-
rungsgebiet für die Einbeziehung in 
die Bilanzkreisabrechnung in den 
Fällen, die nicht von § 67 Absatz 1 
Nummer 6 erfasst sind, 

 

8. zur Erhebung von Umlagen nach 
dem Energiefinanzierungsgesetz, 
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9. zur Überprüfung der Verpflichtun-
gen von Netzbetreibern zur Erstel-
lung des Gesamtberichtes nach § 
12 Absatz 2a bis 2c des Energie-
wirtschaftsgesetzes, 

 

10. zur Erfüllung weiterer sich aus den 
Festlegungen der Bundesnetza-
gentur nach § 20 Absatz 3 des 
Energiewirtschaftsgesetzes sowie 
§ 75 ergebender Pflichten.“ 

 

Artikel 3 Artikel 3 

Änderung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes 

u n v e r ä n d e r t  

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zu-
letzt durch … [einsetzen: Datum und Fund-
stelle der letzten Änderung] geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 3 Nummer 42a wird das Wort 
„Stromstundenkontrakten“ durch die 
Wörter „Stromviertelstundenkontrakten 
am Day-Ahead-Markt“ ersetzt. 

 

2. Dem § 100 werden folgende Absätze 
43 bis 45 angefügt: 

 

„(43) Für Strom aus Anlagen nach 
Absatz 1 sind abweichend von Absatz 1 
ab dem 1. Januar 2025 § 3 Nummer 
42a und Anlage 1 anstelle von § 3 Num-
mer 42a und Anlage 1 des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes in der am 31. 
Dezember 2022 geltenden Fassung an-
zuwenden.  

 

(44) Für den Zeitraum vom 1. Ja-
nuar 2025 bis einschließlich des Tages, 
an dem die Strombörsen erstmalig in 
der vortägigen Auktion am Day-Ahead-
Markt Stromviertelstundenkontrakte der 
Kopplung der Orderbücher zugrunde le-
gen, sind § 3 Nummer 42a und Anlage 
1 in der am 31. Dezember 2024 gelten-
den Fassung anzuwenden für: 
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1. die Berechnung der energieträger-
spezifischen Monatsmarktwerte 
nach Anlage 1 Nummer 3, sofern 
nicht ein Fall des Satz 3 vorliegt, 

 

2. die Veröffentlichungspflichten der 
Übertragungsnetzbetreiber nach 
Anlage 1 Nummer 5.1, 5.2 und 5.4, 
und 

 

3. die Mitteilung der Informationen 
nach Anlage 1 Nummer 6 durch die 
Strombörsen an die Übertragungs-
netzbetreiber. 

 

Für die Berechnung der energieträger-
spezifischen Jahresmarktwerte nach 
Anlage 1 Nummer 4 für das Jahr 2025 
ist Anlage 1 Nummer 4 für den Zeitraum 
bis einschließlich des Tages, an dem 
die Strombörsen erstmalig in der vortä-
gigen Auktion am Day-Ahead-Markt 
Stromviertelstundenkontrakte der 
Kopplung der Orderbücher zugrunde le-
gen, mit folgenden Maßgaben anzu-
wenden: 

 

1. als Spotmarktpreis ist für jede Vier-
telstunde einer Kalenderstunde der 
für die betreffende Kalenderstunde 
ermittelte durchschnittliche Strom-
preis in Cent pro Kilowattstunde, 
der sich in der Preiszone für 
Deutschland aus der Kopplung der 
Orderbücher aller Strombörsen in 
der vortägigen Auktion von Strom-
stundenkontrakten am Day-Ahead-
Markt ergibt, anzusetzen, und  

 

2. die für jede einzelne Viertelstunde 
der Kalenderstunde maßgebliche 
Strommenge wird ermittelt, indem 
die Menge des nach der Online-
Hochrechnung nach Anlage 1 
Nummer 5.1 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes in der am 31. 
Dezember 2022 geltenden Fas-
sung nach Satz 1 Nummer 2 in die-
ser Kalenderstunde erzeugten 
Stroms der jeweiligen Technologie 
gleichmäßig auf die Viertelstunden 
verteilt wird.  
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Fällt der Tag, an dem die Strombörsen 
erstmalig in der vortägigen Auktion am 
Day-Ahead-Markt Stromviertelstunden-
kontrakte der Kopplung der Orderbü-
cher zugrunde legen, in einem Monat 
auf einen anderen Tag als den Monats-
ersten, sind bei der Berechnung der 
energieträgerspezifischen Monats-
marktwerte nach Anlage 1 Nummer 3.2 
und 3.3 für diesen Monat die Maßgaben 
nach Satz 2 Nummer 1 und 2 für alle 
Kalendertage des Monats bis ein-
schließlich des Tages, an dem die 
Strombörsen erstmalig in der vortägi-
gen Auktion am Day-Ahead-Markt 
Stromviertelstundenkontrakte der 
Kopplung der Orderbücher zugrunde le-
gen, entsprechend anzuwenden. 

 

(45) Um die Stunden zu ermitteln, 
in denen der Spotmarktpreis nach Maß-
gabe des § 51 Absatz 1 dieses Geset-
zes, nach Maßgabe des § 51 Absatz 1 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in 
der am … [einsetzen: Datum des Tages 
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nach 
Artikel 9 Absatz 1] geltenden Fassung 
und nach Maßgabe des § 51 Absatz 1 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in 
der am 31. Dezember 2022 geltenden 
Fassung negativ ist, ist für den Zeitraum 
vom 1. Januar 2025 bis einschließlich 
des Tages, an dem die Strombörsen 
erstmalig in der vortägigen Auktion am 
Day-Ahead-Markt Stromviertelstunden-
kontrakte der Kopplung der Orderbü-
cher zugrunde legen, § 3 Nummer 42a 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in 
der am 31. Dezember 2024 geltenden 
Fassung anzuwenden. Sofern nach der 
jeweils anzuwendenden Fassung des § 
51 Absatz 1 als maßgebliche Zeiteinheit 
Stunden, in denen der Spotmarktpreis 
negativ ist, zugrunde zu legen sind, ist 
ab dem Tag, an dem die Strombörsen 
erstmalig in der vortägigen Auktion am 
Day-Ahead-Markt Stromviertelstunden-
kontrakte der Kopplung der Orderbü-
cher zugrunde legen, eine Kalender-
stunde dann zu berücksichtigen, wenn 
das arithmetische Mittel aus den Spot-
marktpreisen der Viertelstunden dieser 
Kalenderstunde negativ ist.“ 

 



 - 50 - Bearbeitungsstand: 13.12.2024  10:18 

Entwurf Beschlüsse des […]. Ausschusses 

3. Anlage 1 wird wie folgt geändert:  

a) In Nummer 3.3.2 wird das Wort 
„Stunde“ durch das Wort „Viertel-
stunde“ und wird das Wort „Stun-
den“ durch das Wort „Viertelstun-
den“ ersetzt. 

 

b) In Nummer 4.3.2 wird das Wort 
„Stunde“ durch das Wort „Viertel-
stunde“ und wird das Wort „Stun-
den“ durch das Wort „Viertelstun-
den“ ersetzt. 

 

c) In Nummer 5.1 und Nummer 5.2 
Buchstabe a wird jeweils das Wort 
„stündlicher“ durch das Wort „vier-
telstündlicher“ ersetzt. 

 

d) Nummer 6 wird wie folgt geändert:  

aa) In Buchstabe a wird das Wort 
„stündlicher“ durch das Wort 
„viertelstündlicher“ ersetzt. 

 

bb) In Buchstabe b wird das Wort 
„Stunden“ durch das Wort 
„Viertelstunden“ und das Wort 
„Stromstundenkontrakte“ 
durch das Wort „Stromviertel-
stundenkontrakte“ ersetzt. 

 

Artikel 4 Artikel 4 

Weitere Änderung des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes 

u n v e r ä n d e r t  

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zu-
letzt durch Artikel 25 des Gesetzes vom … 
[einsetzen: Datum und Fundstelle nach Arti-
kel 9 Absatz 2] geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 

 

a) Nach der Angabe zu § 8 wird fol-
gende Angabe zu den §§ 8a bis 8b 
eingefügt: 
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„  

§ 8a Flexible Netzanschlussvereinbarungen  

§ 8b Mitteilung des Einspeiseortes“.  

b) Die Angabe zu § 26 wird wie folgt 
gefasst: 

 

„§ 26 Abschläge, Fälligkeit und Endabrech-
nung“. 

 

c) Die Angabe zu § 94 wird wie folgt 
gefasst: 

 

„§ 94 Verordnungsermächtigung zu systemdien-
lichem Anlagenbetrieb“. 

 

2. § 8 Absatz 2 werden die folgenden 
Sätze angefügt: 

 

 „Dies kann auch ein Verknüpfungs-
punkt sein, der bereits von einer beste-
henden Anlage genutzt wird, sofern der 
Betreiber der bestehenden Anlage der 
Mitnutzung zustimmt. Die Wahl nach 
Satz 1 oder Satz 2 kann mit dem Ange-
bot einer flexiblen Netzanschlussver-
einbarung nach a verbunden werden.“ 

 

3. Nach § 8 werden folgende b eingefügt:  

„§ 8a 

 

Flexible Netzanschlussvereinbarungen  

(1) Der Netzbetreiber und der An-
lagenbetreiber können eine anschluss-
seitige Begrenzung der maximalen 
Wirkleistungseinspeisung in das Netz 
vereinbaren (flexible Netzanschlussver-
einbarung). Die Einhaltung der Wirkleis-
tungsbegrenzung ist durch den Anla-
genbetreiber jederzeit durch geeignete 
technische Maßnahmen sicherzustel-
len. Die Wirkleistungsbegrenzung kann 
auch auf einzelne Zeitfenster be-
schränkt sein und in ihrer Höhe je Zeit-
fenster variieren. 

 

(2) In der flexiblen Netzanschluss-
vereinbarung sind insbesondere Rege-
lungen zu treffen 
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1. zur Höhe der anschlussseitig be-
grenzten maximalen Wirkleistungs-
einspeisung,  

 

2. zu Zeitfenstern mit unterschiedlich 
hoch begrenzten maximalen 
Wirkleistungseinspeisungen, so-
fern dies ermöglicht werden soll, 

 

3. zur Dauer der anschlussseitigen 
Begrenzung sowie zu den an-
schließend geltenden Regelungen, 
sofern die Begrenzung nicht dauer-
haft vorgesehen ist, 

 

4. zur Sicherstellung der technischen 
Anforderungen an die Begrenzung 
der maximalen Wirkleistungsein-
speisung,  

 

5. zur Haftung des Anlagenbetreibers 
bei Überschreitung der maximalen 
Wirkleistungseinspeisung und 

 

6. zum Einverständnis anderer Anla-
genbetreiber oder Betreiber von 
Stromspeichern, sofern über den-
selben Netzverknüpfungspunkt An-
lagen oder Stromspeicher anderer 
Betreiber bereits angeschlossen 
sind oder zeitgleich angeschlossen 
werden sollen. 

 

Im Fall des Satzes 1 Nummer 6 sind er-
gänzende Regelungen zu treffen zur 
gemeinsamen Verantwortung der Anla-
genbetreiber oder Betreiber von Strom-
speichern für die Einhaltung der Rege-
lungen sowie zu einer gesamtschuldne-
rischen Haftung nach Satz 1 Num-
mer 5. 
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(3) Liegt der technisch und wirt-
schaftlich günstigste Verknüpfungs-
punkt, der im Hinblick auf die Span-
nungsebene geeignet ist, nach § 8 Ab-
satz 1 Satz 1 zweite Alternative nicht an 
der Stelle mit der in der Luftlinie kürzes-
ten Entfernung zum Standort der An-
lage nach § 8 Absatz 1 Satz 1 erste Al-
ternative, so hat der Netzbetreiber für 
diesen Punkt die grundsätzliche Mög-
lichkeit des Abschlusses einer flexiblen 
Netzanschlussvereinbarung zu prüfen 
und dem Anlagenbetreiber das Ergeb-
nis dieser Prüfung gemeinsam mit dem 
Ergebnis seiner Netzverträglichkeits-
prüfung mitzuteilen. 

 

§ 8b 

 

Mitteilung des Einspeiseortes  

Der Netzbetreiber teilt dem An-
schlussbegehrenden innerhalb von vier 
Wochen, nachdem sich der Netzbetrei-
ber und der Anschlussbegehrende auf 
einen Verknüpfungspunkt geeinigt ha-
ben, alphanumerische Bezeichnungen 
des vereinbarten Ortes der Messung, 
der Entnahme und der Einspeisung von 
Energie mit.“ 

 

4. § 9 wird wie folgt geändert:  

a) Die Absätze 1 bis 2 werden durch 
folgende Absätze 1 bis 2a wie folgt 
ersetzt: 

 

„(1) Betreiber von Anlagen 
oder KWK-Anlagen haben den ord-
nungsgemäßen technischen Zu-
stand der Anlage und der elektri-
schen Anlage hinter der Hausan-
schlusssicherung sicherzustellen, 
so dass  

 



 - 54 - Bearbeitungsstand: 13.12.2024  10:18 

Entwurf Beschlüsse des […]. Ausschusses 

1. der Messstellenbetreiber seine 
Verpflichtungen zum Einbau 
und Betrieb von intelligenten 
Messsystemen und Steue-
rungseinrichtungen nach den 
§§ 3, 29 und 45 des Messstel-
lenbetriebsgesetzes erfüllen 
kann und 

 

2. Netzbetreiber oder andere Be-
rechtigte jederzeit die Ist-Ein-
speisung abrufen und die Ein-
speiseleistung bei Anlagen 
und KWK-Anlagen, die Strom 
in das Netz einspeisen, voll-
ständig oder, sobald jeweils 
die technische Möglichkeit be-
steht, stufenweise oder stufen-
weise ferngesteuert regeln 
können. 

 

Dabei sind vorbehaltlich sonstiger 
Rechtsvorschriften die allgemein 
anerkannten Regeln der Technik 
zu beachten. Satz 1 ist nicht anzu-
wenden auf Steckersolargeräte mit 
einer installierten Leistung von ins-
gesamt bis zu 2 Kilowatt und mit ei-
ner Wechselrichterleistung von ins-
gesamt bis zu 800 Voltampere, die 
hinter der Entnahmestelle eines 
Letztverbrauchers betrieben wer-
den. 

 

(2) Bis zum Einbau von intelli-
genten Messsystemen und Steue-
rungseinrichtungen nach § 29 Ab-
satz 1 Nummer 2 des Messstellen-
betriebsgesetzes und der erstmalig 
erfolgreichen Testung der Anlage 
auf Ansteuerbarkeit durch den 
Netzbetreiber über diese neu ein-
gebaute Technik sowie unbescha-
det weiterer Vorgaben im Zusam-
menhang zur netzorientierten Steu-
erung von steuerbaren Ver-
brauchseinrichtungen nach § 14a 
des Energiewirtschaftsgesetzes 
müssen Betreiber von 
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1. Anlagen oder KWK-Anlagen 
mit einer installierten Leistung 
ab 100 Kilowatt sicherstellen, 
dass die Anlagen mit techni-
schen Einrichtungen ausge-
stattet sind, mit denen der 
Netzbetreiber jederzeit die Ist-
Einspeisung abrufen und die 
Einspeiseleistung ganz oder 
teilweise ferngesteuert redu-
zieren kann, 

 

2. Anlagen oder KWK-Anlagen 
mit einer installierten Leistung 
ab 25 Kilowatt und weniger als 
100 Kilowatt 

 

a) sicherstellen, dass Anla-
gen mit technischen Ein-
richtungen ausgestattet 
sind, mit denen der Netz-
betreiber jederzeit die Ein-
speiseleistung ganz oder 
teilweise ferngesteuert re-
duzieren kann, und 

 

b) soweit es sich um Anlagen 
handelt, die der Einspei-
severgütung oder dem 
Mieterstromzuschlag nach 
§ 19 Absatz 1 Nummer 2 
oder Nummer 3 zugeord-
net sind, am Verknüp-
fungspunkt ihrer Anlage 
mit dem Netz die maxi-
male Wirkleistungsein-
speisung auf 60 Prozent 
der installierten Leistung 
begrenzen, oder 

 

3. Anlagen, die der Einspeisever-
gütung oder dem Mieterstrom-
zuschlag nach § 19 Absatz 1 
Nummer 2 oder Nummer 3 zu-
geordnet sind, oder KWK-An-
lagen jeweils mit einer instal-
lierten Leistung von weniger 
als 25 Kilowatt am Verknüp-
fungspunkt der Anlagen mit 
dem Netz die maximale 
Wirkleistungseinspeisung auf 
60 Prozent der installierten 
Leistung begrenzen. 
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Die Pflicht nach Satz 1 kann bei 
mehreren Anlagen, die gleichartige 
erneuerbare Energien einsetzen 
und über denselben Verknüpfungs-
punkt mit dem Netz verbunden 
sind, auch mit einer gemeinsamen 
technischen Einrichtung erfüllt wer-
den, wenn hiermit die jeweilige 
Pflicht nach Satz 1 für die Gesamt-
heit der Anlagen erfüllt werden 
kann. Der Netzbetreiber hat die Te-
stung auf Ansteuerbarkeit nach 
Satz 1 spätestens im Rahmen der 
nächsten, auf den Einbau des intel-
ligenten Messsystems und Steue-
rungseinrichtungen nach § 29 Ab-
satz 1 Nummer 2 des Messstellen-
betriebsgesetzes folgenden, nach 
§ 12 Absatz 2b Satz 1 des Energie-
wirtschaftsgesetzes durchzufüh-
renden testweisen Anpassungen 
sowie Abrufung der Ist-Einspei-
sung vorzunehmen. Satz 1 Num-
mer 3 ist nicht anzuwenden auf 
Steckersolargeräte mit einer instal-
lierten Leistung von insgesamt bis 
zu 2 Kilowatt und mit einer Wech-
selrichterleistung von insgesamt 
bis zu 800 Voltampere, die hinter 
der Entnahmestelle eines Letztver-
brauchers betrieben werden. 

 

(2a) Nach dem Einbau von in-
telligenten Messsystemen und 
Steuerungseinrichtungen nach § 
29 Absatz 1 Nummer 2 des Mess-
stellenbetriebsgesetzes hat der 
Netzbetreiber dem Anlagenbetrei-
ber bis zu einer nach Absatz 2 Satz 
1 erfolgreich durchgeführten Tes-
tung zum Ausgleich der entstehen-
den Aufwendungen für den Weiter-
betrieb von technischen Einrichtun-
gen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 
1 und 2 ab dem 1. Januar 2028 für 
jedes angefangene Jahr einen Be-
trag von 100 Euro brutto zu zahlen. 
Die Zahlungspflicht entfällt, wenn 
der Netzbetreiber eine erfolglose 
Testung nach Satz 1 nicht zu ver-
treten hat.“ 
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b) In Absatz 4 wird die Angabe „§ 95 
Nummer 2a“ durch die Wörter „§ 19 
Absatz 2 Satz 2 des Messstellen-
betriebsgesetzes“ ersetzt. 

 

5. § 10b wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 Nummer 1 Buch-
stabe b werden nach dem 
Wort „Einspeiseleistung“ die 
Wörter „vollständig oder, so-
bald jeweils die technische 
Möglichkeit besteht,“ eingefügt 
und werden nach den Wörtern 
„stufenweise oder“ die Wörter 
„, sobald die technische Mög-
lichkeit besteht,“ gestrichen. 

 

bb) In Satz 4 wird das Wort „Inbe-
triebnahme“ durch die Wörter 
„erstmalige Einspeisung“ er-
setzt und werden nach dem 
Wort „Kalendermonats“ die 
Wörter „und nicht vor dem Be-
ginn des zweiten auf die Mel-
dung des Direktvermarktungs-
unternehmens an den Netzbe-
treiber zur Übernahme der 
Vermarktung folgenden Kalen-
dermonats“ eingefügt. 

 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 werden nach dem 
Wort „muss“ die Wörter „ab 
dem 1. Januar 2028 und“ ein-
gefügt. 

 

bb) Die Sätze 2 bis 5 werden durch 
folgende Sätze ersetzt: 
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„Sofern die Pflicht nach Absatz 
1 nicht über das Smart-Meter-
Gateway erfüllt wird, müssen 
die Anlagenbetreiber Übertra-
gungstechniken und Übertra-
gungswege zur Abrufung der 
Ist-Einspeisung und zur fern-
gesteuerten Regelung der Ein-
speiseleistung verwenden, die 
dem Stand der Technik bei In-
betriebnahme der Anlage ent-
sprechen und wirtschaftlich 
vertretbar sind. Die Einhaltung 
des Stands der Technik wird 
widerleglich vermutet, wenn 
die einschlägigen Standards 
und Empfehlungen des Bun-
desamtes für Sicherheit in der 
Informationstechnik berück-
sichtigt werden.“ 

 

c) Folgende Absätze 5 und 6 werden 
angefügt: 

 

„(5) Die Netzbetreiber stim-
men untereinander bis zum … [ein-
setzen: Datum des ersten Tages 
des dreizehnten auf die Verkün-
dung dieses Gesetzes folgenden 
Kalendermonats] einheitliche, für 
Anlagenbetreiber und Direktver-
markter einfach umsetzbare Nach-
weise ab, die sie zur Überprüfung 
der in diesem Paragraphen ge-
nannten Pflichten heranziehen. Sie 
stellen dabei die Massengeschäfts-
tauglichkeit der Nachweisführung 
sicher. Soweit die Bundesnetza-
gentur eine Festlegung nach § 85 
Absatz 2 Nummer 2 getroffen hat, 
müssen Netzbetreiber, Direktver-
markter und Anlagenbetreiber für 
die Nachweisführung das festge-
legte Verfahren und Format nut-
zen. 

 

(6) Der Direktvermarkter ist 
verpflichtet, 

 

1. den Anlagenbetreiber bei Ver-
stößen gegen die Pflichten 
nach diesem Paragraphen zur 
unverzüglichen Einhaltung 
aufzufordern und 
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2. dem Netzbetreiber mitzuteilen, 
wenn der Anlagenbetreiber der 
Aufforderung nach Nummer 1 
nicht binnen vier Wochen 
nachgekommen ist.“ 

 

6. § 11 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

a) In Satz 1 wird die Angabe „des § 
13“ durch die Wörter „abweichen-
der Vorgaben in einer aufgrund des 
§ 91 Nummer 2 erlassenen Verord-
nung oder in § 13“ ersetzt. 

 

b) Folgender Satz wird angefügt:  

„Besteht eine flexible Netzan-
schlussvereinbarung nach § 8a, so 
beschränkt sich die Verpflichtung 
nach Satz 1 auf den Anteil des 
Stroms, der im Rahmen der verein-
barten maximalen Wirkleistungs-
einspeisung erzeugt wird.“ 

 

7. § 19 Absatz 3 bis 3b wird durch fol-
gende Absätze 3 bis 3c ersetzt: 

 

„(3) Wird der Strom vor der Ein-
speisung in ein Netz in einem Strom-
speicher zwischengespeichert, so kann 
der Betreiber des Stromspeichers den 
Anspruch nach Absatz 1 nach folgen-
den Maßgaben geltend machen: 

 

1. der Ausschließlichkeitsoption nach 
Absatz 3a,  

 

2. der Abgrenzungsoption nach Ab-
satz 3b oder 

 

3. der Pauschaloption nach Absatz 
3c. 
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Die Höhe des Anspruchs pro einge-
speister Kilowattstunde bestimmt sich 
in den Fällen des Satzes 1 nach der 
Höhe des Anspruchs, die bei einer Ein-
speisung ohne Zwischenspeicherung 
bestanden hätte, dabei ist § 24 Absatz 
3 entsprechend anzuwenden. Wird an 
einer Einspeisestelle aus mehreren 
Stromspeichern Strom in ein Netz ein-
gespeist, kann der Anspruch nur ein-
heitlich nach Maßgabe einer Option gel-
tend gemacht werden. Die Option nach 
Satz 1 Nummer 1 ist für den Anspruch 
nach Absatz 1 Nummer 3 entsprechend 
anzuwenden. Die Optionen nach Satz 1 
Nummer 2 und 3 sind entsprechend auf 
Ladepunkte für Elektromobile mit den 
Maßgaben anzuwenden, dass aus-
schließlich für die Zwecke dieses Ab-
satzes sowie der Absätze 3b und 3c  

 

1. Ladepunkte Stromspeichern 
gleichzusetzen sind, 

 

2. der Verbrauch von über einen La-
depunkt bezogenem Strom in ei-
nem Elektromobil als in dem Lade-
punkt verbraucht gilt und 

 

3. der mit dem Elektromobil erzeugte 
und über den Ladepunkt in ein Netz 
eingespeiste Strom als in dem La-
depunkt erzeugt gilt. 

 

(3a) Im Fall eines Stromspeichers, 
in dem innerhalb eines Kalenderjahres 
ausschließlich Strom aus erneuerbaren 
Energien oder Grubengas zum Zweck 
der Zwischenspeicherung verbraucht 
wird, besteht der Anspruch nach Absatz 
3 in Verbindung mit Absatz 1 Nummer 
1 und 2 auch für den in diesem Strom-
speicher erzeugten und in das Netz ein-
gespeisten Strom (Ausschließlichkeits-
option). Der Anspruch nach Satz 1 be-
steht auch bei einem gemischten Ein-
satz mit Speichergasen. 
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(3b) Im Fall eines Stromspeichers, 
in dem nicht ausschließlich Strom aus 
erneuerbaren Energien oder Gruben-
gas zur Zwischenspeicherung ver-
braucht wird, besteht der Anspruch 
nach Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 
1 Nummer 1 für einen Anteil an der in 
diesem Stromspeicher erzeugten und in 
das Netz eingespeisten Strommenge, 
der nach Maßgabe einer Festlegung 
nach § 85d als förderfähiger Anteil be-
stimmt und nachgewiesen wird (Ab-
grenzungsoption). Die Vorschriften die-
ses Gesetzes und des Energiefinanzie-
rungsgesetzes sind entsprechend an-
zuwenden, soweit der Anspruch nach 
Satz 1 geltend gemacht wird. 

 

(3c) Im Fall des gemeinsamen Be-
triebs von Solaranlagen und einem oder 
mehreren Stromspeichern können der 
Anspruch nach Absatz 1 Nummer 1 so-
wie der Anspruch nach Absatz 3 in Ver-
bindung mit Absatz 1 Nummer 1 auch 
für einen pauschalen Anteil an den in 
diesen Solaranlagen und diesen Strom-
speichern erzeugten und in das Netz 
eingespeisten Strommengen geltend 
gemacht werden (Pauschaloption). 
Dies setzt voraus, dass hinter der Ein-
speisestelle  

 

1. Strom ausschließlich in Solaranla-
gen und Stromspeichern erzeugt 
wird, 

 

2. alle Solaranlagen und Stromspei-
cher von demselben Betreiber be-
trieben werden und 

 

3. die Solaranlagen eine installierte 
Leistung von insgesamt höchstens 
30 Kilowatt haben, wobei Stecker-
solargeräte bei der Ermittlung der 
installierten Leistung in entspre-
chender Anwendung des § 24 Ab-
satz 1 Satz 5 unberücksichtigt blei-
ben. 
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Der Anspruch nach Satz 1 besteht für 
die insgesamt in einem Kalenderjahr an 
der Einspeisestelle in das Netz einge-
speiste Strommenge, höchstens jedoch 
für eine Strommenge von bis zu 500 Ki-
lowattstunden pro Kalenderjahr je Kilo-
watt installierter Leistung der Solaranla-
gen. Die förderfähige Strommenge ist 
nach Maßgabe einer Festlegung der 
Bundesnetzagentur nach § 85d zu be-
stimmen und nachzuweisen. Die Vor-
schriften dieses Gesetzes und des 
Energiefinanzierungsgesetzes sind ent-
sprechend anzuwenden, soweit der An-
spruch nach Satz 1 geltend gemacht 
wird.“ 

 

8. Dem § 20 werden folgende Sätze ange-
fügt: 

 

„Abweichend von Satz 1 Nummer 3 
setzt der Anspruch auf die Zahlung der 
Marktprämie nach § 19 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2 oder Nummer 3 und Absatz 
3b oder Absatz 3c in Verbindung mit § 
19 Absatz 1 Nummer 1 voraus, dass 
der gesamte an der betroffenen Ein-
speisestelle in ein Netz eingespeiste 
Strom in einem gesonderten Bilanz- 
oder Unterbilanzkreis bilanziert wird, in 
dem ausschließlich Strom bilanziert 
wird, bei dem der förderfähige Anteil 
aus dem Stromspeicher nach der Ab-
grenzungs- oder Pauschaloption be-
stimmt wird oder dessen Einstellung in 
den Bilanz- oder Unterbilanzkreis nicht 
von dem Anlagenbetreiber oder dem 
Direktvermarktungsunternehmer zu 
vertreten ist.“ 

 

9. § 26 wird wie folgt geändert:  

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 

 

„§ 26 

 

Abschläge, Fälligkeit und Endab-
rechnung“. 

 

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:  
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„(3) Die Endabrechnung nach 
Absatz 1 muss die Nummer der 
EEG-Anlage nach § 8 Absatz 2 der 
Marktstammdatenregisterverord-
nung enthalten und ist dem Be-
rechtigten auf Verlangen in digitaler 
und massengeschäftstauglicher 
Form auszustellen.“ 

 

10. § 51 Absatz 1 und 2 wird folgt gefasst:  

„(1) Für Zeiträume, in denen der 
Spotmarktpreis negativ ist, verringert 
sich der anzulegende Wert auf null. 

 

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden 
auf 

 

1. Anlagen mit einer installierten Leis-
tung von weniger als 100 Kilowatt 
für Zeiträume vor dem Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Anlage 
mit einem intelligenten Messsys-
tem ausgestaltet wird, und 

 

2. Anlagen mit einer installierten Leis-
tung von weniger als 2 Kilowatt für 
Zeiträume vor dem Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die Bundes-
netzagentur die Festlegung nach § 
85 Absatz 2 Nummer 12 getroffen 
hat. 

 

Zur Ermittlung der Anlagengröße nach 
Satz 1 ist § 24 entsprechend anzuwen-
den.“ 

 

11. § 51a wird wie folgt gefasst:  
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„§ 51a 

 

Verlängerung des Vergütungszeit-
raums bei negativen Preisen 

 

(1) Für Strom aus Anlagen, für 
den sich der anzulegende Wert nach 
Maßgabe des § 51 verringert, verlän-
gert sich der Vergütungszeitraum um 
die Anzahl der Viertelstunden, in denen 
sich der anzulegende Wert nach Maß-
gabe des § 51 Absatz 1 im Jahr der In-
betriebnahme und in den darauffolgen-
den 19 Kalenderjahren auf null verrin-
gert hat. Die nach Satz 1 ermittelte An-
zahl an Viertelstunden wird aufgerundet 
auf den nächsten vollen Kalendertag. 

 

(2) Für Strom aus Solaranlagen, 
für den sich der anzulegende Wert nach 
Maßgabe des § 51 verringert, wird die 
Anzahl der Viertelstunden, um die sich 
der Vergütungszeitraum nach Absatz 1 
Satz 1 verlängern würde, mit dem Fak-
tor 0,5 multipliziert und das Ergebnis 
auf die nächste volle Viertelstunde auf-
gerundet (Volllastviertelstunden). Die 
Anzahl der Volllastviertelstunden ent-
spricht einem Zeitkontingent, um das 
der Vergütungszeitraum verlängert 
wird. Dabei entsprechen die Monate 
des Jahres jeweils der folgenden An-
zahl an Volllastviertelstunden: 

 

1. 87 für den Monat Januar,  

2. 189 für den Monat Februar,  

3. 340 für den Monat März,  

4. 442 für den Monat April,  

5. 490 für den Monat Mai,  

6. 508 für den Monat Juni,  

7. 498 für den Monat Juli,  

8. 453 für den Monat August,  

9. 371 für den Monat September,  
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10. 231 für den Monat Oktober,  

11. 118 für den Monat November und  

12. 73 für den Monat Dezember.  

Endet der ursprüngliche Vergütungs-
zeitraum der Solaranlage untermonat-
lich, entsprechen die für die verbleiben-
den Tage dieses Monats anzulegenden 
Volllastviertelstunden dem Quotienten 
aus den nach Ende des Vergütungs-
zeitraums verbleibenden Tagen des 
Monats und der Gesamtanzahl der 
Tage dieses Monats, multipliziert mit 
den Volllastviertelstunden dieses Mo-
nats nach Satz 3. Der Vergütungszeit-
raum verlängert sich um einen Zeit-
raum, der sich gegebenenfalls über 
mehrere aufeinander folgende Monate 
erstreckt, bis das nach Satz 1 errech-
nete Zeitkontingent an auszugleichen-
den Volllastviertelstunden aufgebraucht 
ist. Der Vergütungszeitraum verlängert 
sich bis zum Ende des Monats, auf den 
die letzte auszugleichende Volllastvier-
telstunde entfällt. 

 

(3) Die Strombörsen müssen den 
Übertragungsnetzbetreibern jeweils bis 
zum 15. Januar eines Kalenderjahres 
die Anzahl der Viertelstunden und Stun-
den, in denen sich der anzulegende 
Wert jeweils im Vorjahr auf null verrin-
gert hat, 

 

1. in Viertelstunden nach Maßgabe 
des § 51 Absatz 1 mitteilen, 

 

2. in Stunden nach Maßgabe des § 51 
Absatz 1 des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes in der am … [einset-
zen: Datum des Tages vor Inkraft-
treten nach Artikel 9 Absatz 1] gel-
tenden Fassung mitteilen und 

 

3. in Stunden nach Maßgabe des § 51 
Absatz 1 des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes in der am 31. De-
zember 2022 geltenden Fassung 
mitteilen. 
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(4) Die Übertragungsnetzbetrei-
ber müssen jeweils bis zum 31. Januar 
eines Kalenderjahres auf einer gemein-
samen Internetseite folgende Informati-
onen veröffentlichen: 

 

1. die Anzahl der  

a) Viertelstunden, in denen sich 
der anzulegende Wert nach 
Maßgabe des § 51 Absatz 1 im 
Vorjahr auf null verringert hat, 

 

b) Stunden, in denen sich der an-
zulegende Wert nach Maß-
gabe des § 51 Absatz 1 des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes 
in der am … [einsetzen: Datum 
des Tages vor Inkrafttreten 
des Gesetzes nach Artikel 9 
Absatz 1] geltenden Fassung 
im Vorjahr auf null verringert 
hat, und 

 

c) Stunden, in denen sich der an-
zulegende Wert nach Maß-
gabe des § 51 Absatz 1 des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes 
in der am 31. Dezember 2022 
geltenden Fassung im Vorjahr 
auf null verringert hat, und 

 

2. ab dem Jahr 2041 die Anzahl der  

a) Viertelstunden, in denen sich 
der anzulegende Wert nach 
Maßgabe des § 51 Absatz 1 in 
den vorangegangenen 20 Jah-
ren auf null verringert hat, und 
die auf den nächsten vollen 
Kalendertag aufgerundete An-
zahl dieser Viertelstunden, 
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b) Stunden, in denen sich der an-
zulegende Wert nach Maß-
gabe des § 51 Absatz 1 des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes 
in der am … [einsetzen: Datum 
des Tages vor Inkrafttreten 
des Gesetzes nach Artikel 9 
Absatz 1] geltenden Fassung 
in den vorangegangenen 20 
Jahren auf null verringert hat, 
und die auf den nächsten vol-
len, Kalendertag aufgerundete 
Anzahl dieser Stunden, und 

 

c) Stunden, in denen sich der an-
zulegende Wert nach Maß-
gabe des § 51 Absatz 1 des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes 
in der am 31. Dezember 2022 
geltenden Fassung in den vo-
rangegangenen 20 Jahren auf 
null verringert hat, und die auf 
den nächsten vollen Kalender-
tag aufgerundete Anzahl die-
ser Viertelstunden und Stun-
den.“ 

 

12. In § 52 Absatz 1 Nummer 1  wird die An-
gabe „§ 9 Absatz 1, 1a oder 2“ durch die 
Wörter „§ 9 Absatz 1 oder Absatz 2“ er-
setzt. 

 

13. Nach § 52 wird folgender § 52a einge-
fügt: 
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„§ 52a 

 

Netztrennung bei schweren Pflichtver-
stößen 

 

(1) Der Netzbetreiber, an dessen 
Netz eine Anlage angeschlossen ist, 
muss die Anlage vorbehaltlich der An-
drohung nach Absatz 2 vom Netz tren-
nen oder deren Einspeisung durch an-
dere Maßnahmen unterbinden, wenn 
der Anlagenbetreiber hinsichtlich dieser 
Anlage in einem Zeitraum von zwölf 
Monaten in insgesamt mindestens 
sechs Monaten jeweils mindestens ein-
mal gegen § 9 Absatz 1 oder Absatz 2 
oder gegen § 10b Absatz 1 oder Absatz 
2 verstoßen hat und der Anlagenbetrei-
ber die Anlage nicht bereits nachweis-
lich außer Betrieb genommen hat.  

 

(2) Bevor der Netzbetreiber eine 
Anlage nach Absatz 1 vom Netz trennt 
oder deren Einspeisung durch andere 
Maßnahmen unterbindet, hat er dem 
Anlagenbetreiber unter Benennung der 
konkreten Pflichtverletzung in Textform 
eine Frist von einem Monat zur Behe-
bung zu setzen und auf die Rechtsfol-
gen nach Absatz 1 bei fehlender Behe-
bung hinzuweisen. Der Netzbetreiber 
kann die Frist nach Satz 1 einmalig um 
bis zu einen Monat verlängern. 

 

(3) Bei Trennung einer Anlage 
vom Netz nach Absatz 1 ist eine durch 
den Anlagenbetreiber vorgenommene 
Wiederzuschaltung durch den Anlagen-
betreiber zu verhindern. Dies wird in der 
Regel dadurch bewirkt, dass bei aus-
schließlich manuell zu bedienenden 
Schalteinrichtungen die Anlage vom 
Netzanschluss in einem plombierten 
Bereich dauerhaft getrennt wird, oder 
durch Rückbau wesentlicher Teile der 
Anlage. 

 

(4) Soweit dies für die Trennung 
der Anlage vom Netz erforderlich ist, 
darf der Netz-betreiber durch von ihm 
beschäftigte oder beauftragte Personen 
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1. die Räume und Grundstücke, in 
oder auf denen sich die Anlage be-
findet, während der üblichen Ge-
schäftszeiten betreten, wobei der 
Anlagenbetreiber und, bei juristi-
schen Personen, rechtsfähigen 
Personengesellschaften oder 
nichtrechtsfähigen Vereinen, die 
nach Gesetz oder Satzung zur Ver-
tretung berufenen Personen, ver-
pflichtet sind, das Betreten von Ge-
schäftsräumen und Geschäfts-
grundstücken während der übli-
chen Geschäftszeiten zu dulden, 
und 

 

2. die Anlage und, soweit erforderlich, 
die Kundenanlage oder die Kun-
denanlage zur betrieblichen Ei-
genversorgung hinter der An-
schlusssicherung ändern, wobei 

 

a) die berechtigten Interessen 
des Anlagenbetreibers und 
des Anschlussnehmers zu be-
achten sind, 

 

b) durch die Änderung der Lei-
tungs- und Messaufbau in der 
Kundenanlage nicht verändert 
werden darf und 

 

c) der Anlagenbetreiber und, bei 
juristischen Personen, rechts-
fähigen Personengesellschaf-
ten oder nichtrechtsfähigen 
Vereinen, die nach Gesetz 
oder Satzung zur Vertretung 
berufenen Personen verpflich-
tet sind, die Änderung zu dul-
den. 

 

Die vom Netzbetreiber beschäftigten 
oder beauftragten Personen müssen 
sich gegenüber dem Anlagenbetreiber 
durch Vorlage eines Auftrags des Netz-
betreibers in Textform sowie eines gül-
tigen Ausweisdokumentes legitimieren. 
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(5) Der Anlagenbetreiber hat dafür 
Sorge zu tragen, dass die Anlage für die 
Trennung der Anlage vom Netz nach 
Absatz 1 zugänglich ist und dem Netz-
betreiber auf Anforderung alle für die 
Netztrennung erforderlichen Informatio-
nen zur Verfügung zu stellen. 

 

(6) Eine Anlage, die nach Absatz 
1 vom Netz getrennt wurde, wird nach 
Maßgabe des § 8 unter Rückbau der 
Maßnahmen nach Absatz 3 wieder an 
das Netz angeschlossen, sobald der 
Anlagenbetreiber die Behebung der 
nach Absatz 2 benannten Pflichtverlet-
zung vollständig nachgewiesen hat. 

 

(7) Der Anlagenbetreiber hat dem 
Netzbetreiber die Kosten der Netztren-
nung, einschließlich der Kosten von 
Maßnahmen zur Verhinderung der Wie-
derzuschaltung nach Absatz 3, oder der 
Unterbindung der Einspeisung durch 
andere Maßnahmen und der etwaigen 
Wiederherstellung des Anschlusses zu 
erstatten.“ 

 

14. § 85 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

aa) Nummer 2 wird wie folgt ge-
fasst: 

 

„2. zur Nachweisführung 
nach § 10b Absatz 5,“. 

 

bb) Nummer 5 wird wie folgt ge-
fasst: 

 

„5. zur standardisierten und 
massengeschäftstaugli-
chen Abwicklung der Di-
rektvermarktung,“. 

 

cc) Die Nummern 12 und 13 wer-
den wie folgt gefasst: 

 



 - 71 - Bearbeitungsstand: 13.12.2024  10:18 

Entwurf Beschlüsse des […]. Ausschusses 

„12. zur Anwendbarkeit von § 
51 Absatz 1 auf Anlagen 
mit einer installierten 
Leistung von weniger als 
2 Kilowatt, wenn die tech-
nische Ausstattung die-
ser Anlagen und die Ab-
rechnungsprozesse der 
Netzbetreiber hinrei-
chend massengeschäfts-
tauglich und digitalisiert 
sind, um eine Anwend-
barkeit des § 51 Absatz 1 
bei diesen Anlagen mit 
angemessenem Aufwand 
abzubilden, 

 

13. abweichend von § 51a 
Absatz 2 Satz 1 den Fak-
tor zur Ermittlung der 
Volllastviertelstunden an-
zupassen,“. 

 

dd) In Nummer 15 wird der Punkt 
am Ende durch das Wort „und“ 
ersetzt. 

 

ee) Folgende Nummer 16 wird an-
gefügt: 

 

„16. abweichend von einer 
Rechtsverordnung nach 
§ 91 Nummer 1 Buch-
stabe c zur Preissetzung 
von preislimitierten Gebo-
ten, soweit sich Anhalts-
punkte dafür ergeben ha-
ben, dass die Preisset-
zung anderer Marktteil-
nehmer zu deutlich nied-
rigeren oder höheren 
Preisen abgeschlossen 
wird als zu der in einer 
Rechtsverordnung nach 
§ 91 Nummer 1 Buch-
stabe c geregelten Preis-
setzung durch den Über-
tragungsnetzbetreiber.“ 

 

15. § 85d wird wie folgt gefasst:  
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„§ 85d 

 

Festlegung zu flexibler Speichernut-
zung 

 

Die Bundesnetzagentur kann unter 
Beachtung der Schutzprofile und Tech-
nischen Richtlinien des Bundesamtes 
für Sicherheit in der Informationstechnik 
nach dem Messstellenbetriebsgesetz 
und im Benehmen mit dem Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik 
und der Physikalisch-Technischen Bun-
desanstalt Festlegungen nach § 29 Ab-
satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 
treffen  

 

1. zu den näheren Anforderungen an 
die Bestimmung und den Nachweis 
der Strommengen, auf die sich die 
Ansprüche nach § 19 Absatz 3b 
und 3c beziehen, einschließlich ei-
ner sicheren, automatisierten und 
massengeschäftstauglichen Erhe-
bung, Ermittlung, Zuordnung, Ab-
grenzung, Verarbeitung und Über-
mittlung der erforderlichen Werte, 
wobei hinsichtlich erforderlicher 
Messwerte die geltenden mess- 
und eichrechtlichen Anforderungen 
zu beachten sind, und 

 

2. zu den näheren Bedingungen für 
ein erstmaliges Geltendmachen 
oder einen Wechsel in die Optio-
nen nach § 19 Absatz 3b und 3c, 
einschließlich der Bestimmung der 
maßgeblichen Strommenge für den 
Anspruch nach § 19 Absatz 3c bei 
einer unterjährigen Inanspruch-
nahme. 

 

Festlegungen nach Satz 1 Nummer 1 
und 2 trifft die Bundesnetzagentur erst-
malig bis zum Ablauf des 30. Juni 
2026.“ 

 

16. § 91 wird wie folgt geändert:  
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a) In Nummer 1 Buchstabe c werden 
nach dem Wort „Vermarktung“ die 
Wörter „, insbesondere an die 
Preissetzung von preislimitierten 
Geboten,“ eingefügt. 

 

b) Nummer 2 wird wie folgt geändert:  

aa) Im Satzteil vor Buchstabe a 
werden nach dem Wort „be-
rechtigt“ die Wörter „oder ver-
pflichtet“ eingefügt. 

 

bb) Buchstabe b wird wie folgt ge-
fasst: 

 

„b) Anlagen bei negativen 
Preisen abzuregeln und 
den Anlagenbetreibern 
die durch die Abregelung 
entgangenen Einnah-
men, insbesondere einen 
entgangenen Anspruch 
nach § 19 Absatz 1 Num-
mer 2, finanziell auszu-
gleichen.“ 

 

17. § 94 wird wie folgt gefasst:  

„§ 94 

 

Verordnungsermächtigung zu system-
dienlichem Anlagenbetrieb 

 

Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz wird ermächtigt, 
zur Sicher-stellung eines netz- und sys-
temdienlichen Betriebs von Anlagen, 
soweit sie der Einspeisevergütung zu-
geordnet sind, durch Rechtsverordnung 
ohne Zustimmung des Bundesrates zu 
regeln, 

 

1. dass Übertragungsnetzbetreiber 
aufgrund von Gefahren für die Si-
cherheit oder Zuverlässigkeit des 
Elektrizitätsversorgungssystems 
die Einspeisung von Strom in ein 
Netz für bestimmte Zeiträume auf 
einen Anteil der Wirkleistungsein-
speisung zwischen null und 100 
Prozent begrenzen können, 
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2. welche weiteren Berechtigten auf-
grund einer Begrenzung nach 
Nummer 1 die Ist-Einspeisung von 
Anlagen abrufen und die Einspei-
seleistung ferngesteuert regeln 
können, 

 

3. in welchen Verfahren, Fristen und 
Datenformaten Übertragungsnetz-
betreiber Begrenzungen nach 
Nummer 1 kommunizieren, 

 

4. welche Rechtsfolgen Anlagenbe-
treiber bei Zuwiderhandlung gegen 
eine Begrenzung nach Nummer 1 
treffen, und dabei insbesondere 
bestimmen, dass der Anlagenbe-
treiber Zahlungen entsprechend § 
52 Absatz 1 zu leisten hat oder 
dass der Netzbetreiber Maßnah-
men entsprechend § 52a vorzu-
nehmen hat, 

 

5. die Verlängerung des Förderzeit-
raums abweichend von § 51a Ab-
satz 1 und 2 auf solche Viertelstun-
den zu beschränken, in denen kein 
Strom für den ein Anspruch nach § 
10c Absatz 1 besteht, aus der An-
lage in das Netz eingespeist wurde, 
und 

 

6. in welcher Form und zu welchen 
Zeitpunkten Zeiträume nach Num-
mer 1 und Zeiten, in denen der 
Spotmarktpreis negativ ist, öffent-
lich bekanntgemacht werden müs-
sen.“ 

 

18. § 95 wird wie folgt geändert:  

a) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:  

„2. (weggefallen)“.  

19. In § 96 Absatz 1 werden die Wörter „, 
93 und 95 Nummer 2“ durch die Angabe 
„und 93“ ersetzt. 

 

20. § 100 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  



 - 75 - Bearbeitungsstand: 13.12.2024  10:18 

Entwurf Beschlüsse des […]. Ausschusses 

„(3) § 9 Absatz 1 ist anstelle 
der technischen Vorgaben nach 
der für eine Anlage oder eine KWK-
Anlage maßgeblichen Fassung des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
entsprechend anzuwenden bei 

 

1. Anlagen nach Absatz 1, die 
Strom in das Netz einspeisen 
und 

 

2. KWK-Anlagen, die vor dem 1. 
Januar 2023 in Betrieb genom-
men worden sind und eine in-
stallierte Leistung von mehr als 
25 Kilowatt haben. 

 

Bis zum Einbau von intelligenten 
Messsystemen und Steuerungs-
einrichtungen nach § 29 Absatz 1 
Nummer 2 des Messstellenbe-
triebsgesetzes und der erstmaligen 
erfolgreichen Testung der Anlage 
auf Ansteuerbarkeit durch den 
Netzbetreiber gilt die Pflicht nach 
der für die Anlage maßgeblichen 
Fassung des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes, die Anlage oder die 
KWK-Anlage mit technischen Ein-
richtungen auszustatten, mit denen 
der Netzbetreiber jederzeit die Ein-
speiseleistung bei Netzüberlastung 
ferngesteuert reduzieren kann, 
auch als erfüllt, wenn  

 

1. die technischen Einrichtungen 
nur dazu geeignet sind, die 
Einspeiseleistung bei Netz-
überlastung vollständig oder, 
sobald die technische Möglich-
keit besteht, stufenweise fern-
gesteuert zu reduzieren,  
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2. wenn der Anlagenbetreiber 
nach § 9 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 3 in der am 31. Dezember 
2022 geltenden Fassung oder 
nach einer entsprechenden 
Bestimmung einer früheren 
Fassung die maximale 
Wirkleistungseinspeisung sei-
ner Anlage am Verknüpfungs-
punkt mit dem Netz auf 70 Pro-
zent der installierten Leistung 
begrenzt, oder 

 

3. die technischen Einrichtungen 
nur dazu geeignet sind, die An-
forderungen zu erfüllen, die 
der Netzbetreiber dem Anla-
genbetreiber oder dem Betrei-
ber der KWK-Anlage zur Erfül-
lung der Pflicht vor der Inbe-
triebnahme der Anlage über-
mittelt hat. 
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Der Netzbetreiber hat die Testung 
auf Ansteuerbarkeit nach Satz 2 
spätestens im Rahmen der nächs-
ten, auf den Einbau des intelligen-
ten Messsystems und der Steue-
rungseinrichtungen nach § 29 Ab-
satz 1 Nummer 2 des Messstellen-
betriebsgesetzes folgenden, nach 
§ 12 Absatz 2b Satz 1 des Energie-
wirtschaftsgesetzes durchzufüh-
renden testweisen Anpassungen 
sowie Abrufung der Ist-Einspei-
sung vorzunehmen. Satz 2 ist rück-
wirkend anzuwenden. Abweichend 
von Satz 4 sind die Bestimmungen 
in Satz 2 nicht anzuwenden auf 
Fälle, in denen vor dem 1. Januar 
2021 ein Rechtsstreit zwischen An-
lagenbetreiber und Netzbetreiber 
rechtskräftig entschieden wurde. 
Nach dem Einbau von intelligenten 
Messsystemen und Steuerungs-
einrichtungen nach § 29 Absatz 1 
Nummer 2 des Messstellenbe-
triebsgesetzes hat der Netzbetrei-
ber dem Anlagenbetreiber bis zu 
einer nach Satz 2 erstmalig erfolg-
reich durchgeführten Testung zum 
Ausgleich der entstehenden Auf-
wendungen für den Weiterbetrieb 
von technischen Einrichtungen 
nach Satz 2 Nummer 1 und 2 ab 
dem 1. Januar 2028 für jedes an-
gefangene Jahr einen Betrag von 
100 Euro brutto zu zahlen. Die Zah-
lungspflicht entfällt, wenn der Netz-
betreiber die erfolglose Testung 
nach Satz 2 nicht zu vertreten hat.“ 

 

b) Absatz 3a wird wie folgt geändert:   

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:  
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„Soweit die Aufhebung der Be-
grenzung vor dem Ablauf des 
… [einfügen: Datum des Tags 
des Inkrafttretens nach Arti-
kel 9 Absatz 1 dieses Geset-
zes] erfolgt, entfällt für Betrei-
ber von Solaranlagen mit einer 
installierten Leistung von 
höchstens 7 Kilowatt ab dem 
1. Januar 2023 die Pflicht nach 
§ 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 
des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes in der am 31. De-
zember 2022 geltenden Fas-
sung oder nach einer entspre-
chenden Bestimmung einer 
früheren Fassung des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes, 
nach der 

 

1. die Anlagen mit techni-
schen Einrichtungen aus-
gestattet werden mussten, 
mit denen der Netzbetrei-
ber jederzeit die Einspei-
seleistung bei Netzüber-
lastung ferngesteuert re-
duzieren kann, oder 

 

2. die Betreiber am Verknüp-
fungspunkt ihrer Anlage 
mit dem Netz die maxi-
male Wirkleistungsein-
speisung auf 70 Prozent 
der installierten Leistung 
begrenzen mussten.“ 

 

bb) In Satz 3 wird die Angabe „ist § 
8“ durch die Wörter „sind die 
§§ 8, 8a, 8b und 8c“ ersetzt. 

 

c) Nach Absatz 3a wird folgender Ab-
satz 3b eingefügt: 

 

„(3b) § 9 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 Buchstabe b und Nummer 3 
ist nicht anzuwenden auf Anlagen, 
die nach dem Ablauf des 31. De-
zember 2022 und vor dem … [ein-
setzen: Datum des Tags des In-
krafttretens nach Artikel 9 Ab-
satz 1] in Betrieb genommen wur-
den.“ 
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d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  

„(4) (weggefallen)“.  

e) In Absatz 5 wird die Angabe „3 bis 
4“ durch die Angabe „3 und 3a“ er-
setzt. 

 

f) Dem Absatz 9 wird folgender Satz 
angefügt: 

 

„§ 52a ist auf Anlagen nach Absatz 
1 und KWK-Anlagen anzuwenden, 
wenn der Betreiber ab dem … [ein-
setzen: Tag des Inkrafttretens die-
ses Gesetzes nach Artikel 9 Absatz 
1] gegen eine Pflicht verstößt, die 
einer der in § 52a Absatz 1 genann-
ten Pflichten in der für die Anlage 
oder KWK-Anlage maßgeblichen 
Fassung des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes entspricht.“ 

 

g) Der Absatz 32 wird wie folgt ge-
fasst: 

 

„(32) (weggefallen)“.  

h)  Absatz 34 wird wie folgt geändert:  

aa) Im Wortlaut werden die Wörter 
„Absatz 3a und 3b“ durch die 
Wörter „Absatz 3b und 3c“ er-
setzt. 

 

bb) Folgender Satz wird angefügt:  

„Für Strom aus Anlagen nach 
Absatz 1 sind, abweichend von 
Absatz 1, § 19 Absatz 3 bis 3c 
sowie § 20 Satz 2 dieses Ge-
setzes anstelle von § 19 Ab-
satz 3 des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes in der am 31. 
Dezember 2022 geltenden 
Fassung anzuwenden, dabei 
greift auch insoweit die Ein-
schränkung nach Satz 1.“ 
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i) In Absatz 39 Satz 1 werden nach 
dem Wort „die“ die Wörter „nach 
dem Ablauf des 31. Dezember 
2022 und“ eingefügt, wird das Wort 
„ist“ durch das Wort „sind“ ersetzt 
und werden nach der Angabe „Satz 
2“ die Wörter „und § 48 Absatz 1a“ 
eingefügt. 

 

j) Folgende Absätze 46 bis 47 wer-
den angefügt: 

 

„(46) Für Anlagen, die nach 
dem 31. Dezember 2022 und vor 
dem … [einsetzen: Datum des Ta-
ges des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes nach Artikel 9 Absatz 1] in 
Betrieb genommen wurden oder 
deren anzulegender Wert in einem 
Zuschlagsverfahren eines Gebots-
termins nach dem 31. Dezember 
2022 und vor dem … [einsetzen: 
Datum des Tages des Inkrafttre-
tens dieses Gesetzes nach Arti-
kel 9 Absatz 1] ermittelt wurde, 
sind die §§ 51 und 51a Absatz 1 in 
der am … [einsetzen: Datum des 
Tages vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes nach Artikel 9 Absatz 1] 
geltenden Fassung anzuwenden. § 
51a Absatz 2 ist nicht anzuwenden 
auf Strom aus Solaranlagen, die 
vor dem … [einsetzen: Datum des 
Tags des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes nach Artikel 9 Absatz 1] in 
Betrieb genommen wurden. 

 



 - 81 - Bearbeitungsstand: 13.12.2024  10:18 

Entwurf Beschlüsse des […]. Ausschusses 

(47) Für Anlagen, deren anzu-
legender Wert sich nach der für sie 
maßgeblichen Fassung des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes in Zeit-
räumen, in denen der Spotmarkt-
preis negativ ist, nicht verringert, 
sind die §§ 51 und § 51a anzuwen-
den, wenn der Anlagenbetreiber in 
Textform gegenüber dem Netzbe-
treiber erklärt, dass diese anwend-
bar sein sollen. Die Erklärung nach 
Satz 1 kann nur mit Wirkung frü-
hestens zum Ablauf des Kalender-
jahres, in dem die Anlage mit ei-
nem intelligenten Messsystem aus-
gestattet wird, abgegeben werden. 
Nach Wirksamwerden der Erklä-
rung nach Satz 1 erhöht sich der 
anzulegende Wert für die Anlage 
um 0,6 Cent pro Kilowattstunde.“ 

 

21. In § 101 Satz 1 werden den Wörtern „§ 
22 Absatz 3 Satz 2“ die Wörter „§ 19 Ab-
satz 3c,“ vorangestellt und werden die 
Wörter „§ 100 Absatz 15, 16 und 36“ 
durch die Wörter „§ 100 Absatz 35 und 
47“ ersetzt. 

 

22. Der Anlage 1 Nummer 2 wird folgender 
Satz angefügt: 

 

„Für Strom aus Anlagen nach Satz 1 
wird abweichend von Satz 1 die Höhe 
der Marktprämie nach § 23a („MP“) an-
hand des energieträgerspezifischen 
Jahresmarktwertes nach Nummer 4 be-
rechnet, wenn der Anspruch nach der 
Abgrenzungs- oder der Pauschaloption 
nach § 19 Absatz 3b oder 3c geltend 
gemacht wird.“ 

 

Artikel 5 Artikel 5 

Änderung der Erneuerbare-
Energien-Verordnung 

u n v e r ä n d e r t  

Die Erneuerbare-Energien-Verordnung 
vom 17. Februar 2015 (BGBl. I S. 146), die 
zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 
2. Februar 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 34) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 
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1. § 2 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 2 werden die Wörter „vor-
tägigen Spotmarkt“ durch das Wort 
„Day-Ahead-Markt“ ersetzt, wer-
den die Wörter „mit stündlichen 
Handelsprodukten“ gestrichen, 
wird das Wort „Stunde“ durch das 
Wort „Viertelstunde“ ersetzt, und 
das Wort „stündliche“ durch das 
Wort „viertelstündliche“ ersetzt und 
werden vor den Wörtern „vollstän-
dig veräußern“ die Wörter „vorbe-
haltlich abweichender Vorgaben in 
§ 5“ eingefügt. 

 

b) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort 
„stündlichen“ durch das Wort „vier-
telstündlichen“ ersetzt, wird das 
Wort „Spotmarkt“ durch das Wort 
„Intraday-Markt“ ersetzt und wer-
den vor dem Wort „Folgetages“ die 
Wörter „laufenden Tages oder des“ 
eingefügt. 

 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 wird das Wort „Spot-
markt“ durch das Wort „Intra-
day-Markt“ ersetzt. 

 

bb) Nach Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 

 

„Gebote nach Satz 1 können 
preislimitiert eingestellt wer-
den.“ 

 

2. § 3 wird wie folgt geändert:  

a) In Nummer 1 wird das Wörter 
„stündlicher“ durch das Wort „vier-
telstündlicher“ und die Wörter „bis 
18 Uhr desselben Tages“ durch die 
Wörter „am Tag vor dem Liefertag 
bis 18 Uhr“ ersetzt. 

 

b) In Nummer 3 werden die Wörter 
„bis 18 Uhr desselben Tages“ 
durch die Wörter „am Liefertag bis 
18 Uhr“ ersetzt. 
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c) In Nummer 4 und 5 wird jeweils das 
Wort „Folgetag“ durch die Wörter 
„Tag nach dem Liefertag“ ersetzt. 

 

d) In Nummer 7 werden die Wörter „§ 
72 Absatz 1 Nummer 2 des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes“ durch 
die Wörter „§ 50 Nummer 2 Buch-
stabe a des Energiefinanzierungs-
gesetzes“ ersetzt. 

 

3. Nach § 4 wird folgender § 4a eingefügt:  

„§ 4a 

 

Ermittlung der voraussichtlichen 
Strommengen aus fernsteuerbaren An-

lagen 

 

(1) Die Übertragungsnetzbetrei-
ber ermitteln in ihrer Prognose, die der 
Veräußerung nach § 2 Absatz 2 zu-
grunde liegt, diejenigen Strommengen, 
die voraussichtlich in jeder Viertel-
stunde des Folgetages von fernsteuer-
baren Anlagen eingespeist werden. 

 

(2) Fernsteuerbare Anlagen nach 
Absatz 1 sind Anlagen, die 

 

1. nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
zu vergütenden Strom erzeugen 
und 

 

2. mit technischen Einrichtungen aus-
gestattet sind, über die der Netzbe-
treiber 

 

a) in viertelstündlicher Auflösung 
die Ist-Einspeisung abrufen 
und 

 

b) die Einspeiseleistung vollstän-
dig oder, sobald jeweils die 
technische Möglichkeit be-
steht, stufenweise oder stufen-
los ferngesteuert regeln kann. 
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Die Anforderung nach Satz 1 Nummer 
2 muss durch vorherige Abrufe, die 
auch testweise erfolgen können, sicher-
gestellt werden. 

 

(3) Als fernsteuerbare Anlagen 
nach Absatz 2 gelten auch sonstige An-
lagen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 
die die Anforderung nach Absatz 2 Satz 
1 Nummer 2 nicht vollständig erfüllen, 
wenn der Übertragungsnetzbetreiber 
gegenüber der Bundesnetzagentur 
schriftlich oder in elektronischer Form 
erklärt, dass solche Anlagen als fern-
steuerbare Anlagen gelten sollen. Der 
Übertragungsnetzbetreiber kann Ver-
einbarungen mit Betreibern von Anla-
gen oder mit Dritten schließen, wenn 
dies erforderlich ist, um Anlagen in ei-
ner Erklärung nach Satz 1 berücksichti-
gen zu können. Vereinbarungen nach 
Satz 2 sind der Bundesnetzagentur auf 
Verlangen jederzeit vorzulegen. Macht 
der Übertragungsnetzbetreiber von der 
Erklärung nach Satz 1 keinen Ge-
brauch, legt er der Bundesnetzagentur 
erstmals zum 1. Januar 2026 und da-
nach jährlich zum 1. Januar einen Be-
richt vor, in dem die Hemmnisse darge-
stellt werden, die einer Erklärung nach 
Satz 1 entgegenstehen. In dem Bericht 
sind konkrete Handlungsoptionen zur 
Überwindung der identifizierten Hemm-
nisse sowie Maßnahmen und Zeitpläne 
zur Umsetzung darzustellen. 

 

(4) Die durch Absatz 3 entstehen-
den angemessenen Kosten gelten als 
Ausgaben im Sinn der Anlage 1 Num-
mer 5.2 des Energiefinanzierungsge-
setzes. Sie können nur dann in den 
EEG-Finanzierungsbedarf einkalkuliert 
werden, wenn die in dem Absatz 3 ent-
haltenen Vorschriften und Bestimmun-
gen und die in Aufsichtsmaßnahmen 
der Bundesnetzagentur enthaltenen 
Maßgaben eingehalten wurden.“ 

 

4. § 5 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  
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„(1) Der Übertragungsnetzbe-
treiber hat abweichend von § 2 Ab-
satz 2 die nach aktueller Prognose 
vorhergesagte viertelstündliche 
Einspeisung von Strommengen 
aus fernsteuerbaren Anlagen über 
eine marktgekoppelte Auktion voll-
ständig zu preislimitierten Geboten 
am Day-Ahead-Markt einer Strom-
börse nach Maßgabe des Absatzes 
2 anzubieten.“ 

 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

aa) Satz 1 wird aufgehoben.  

bb) Im neuen Satz 1 werden vor 
den Wörtern „zu veräußernde 
Strommenge“ die Wörter „nach 
Absatz 1“ eingefügt. 

 

cc) Im neuen Satz 2 wird die An-
gabe „- 350“ durch die Angabe 
„-200“ und die Angabe „-150“ 
durch die Angabe „-100“ er-
setzt. 

 

dd) Im neuen Satz 5 wird die An-
gabe „Satz 7“ durch die An-
gabe „Satz 6“ ersetzt. 

 

ee) Der neue Satz 6 wird wie folgt 
geändert: 

 

aaa) Nummer 1 wird aufge-
hoben. 

 

bbb) Die bisherige Nummer 
2 wird Nummer 1 und 
nach dem Wort „Tran-
che“ werden die Wörter 
„, für die er nach Absatz 
1 preislimitierte Gebote 
am Day-Ahead-Markt 
abgegeben hat,“ einge-
fügt. 

 

ccc) Die bisherige Nummer 
3 wird Nummer 2 und 
wie folgt gefasst: 
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„2. am Day-Ahead-
Markt unverkauft 
gebliebene 
Strommengen, je 
Tranche, für die er 
nach Absatz 1 
preislimitierte Ge-
bote am Day-
Ahead-Markt ab-
gegeben hat.“ 

 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  

„(3) Wird im Fall von preislimi-
tierten Angeboten nach Absatz 1 
die nach § 2 Absatz 2 zu vermark-
tende Strommenge aus fernsteuer-
baren Anlagen nicht oder nicht voll-
ständig veräußert, veranlasst der 
Übertragungsnetzbetreiber die Re-
duzierung der Wirkleistungsein-
speisung von fernsteuerbaren An-
lagen in Höhe der nicht veräußer-
ten Strommenge. Für die Reduzie-
rung der Wirkleistungseinspeisung 
nach Satz 1 sind die Bestimmun-
gen nach den §§ 13a und 14 Ab-
satz 1c des Energiewirtschaftsge-
setzes mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass weder ein bilanzieller 
Ausgleich noch ein bilanzieller Er-
satz erfolgt. Satz 2 ist nicht anzu-
wenden auf Anlagen, die unter die 
Regelung des § 51 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes fallen. Der Übertra-
gungsnetzbetreiber ist verpflichtet, 
gleichzeitig mit der Bekanntgabe 
nach Absatz 2 Satz 6 auf seiner In-
ternetseite bekannt zu geben, für 
welche Viertelstunden und für wel-
che Strommengen in der jeweiligen 
Viertelstunde er die Reduzierung 
der Einspeiseleistung veranlasst 
hat.“ 

 

d) Absatz 4 wird aufgehoben.  
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e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 
4 und in dessen Satz 1 wird die An-
gabe „Absatz 4“ durch die Angabe 
„Absatz 3“ und werden die Wörter 
„Kosten für den untertägigen Aus-
gleich im Sinn der Anlage 1 Num-
mer 5.3 des Energiefinanzierungs-
gesetzes“ durch die Wörter „Aus-
gaben im Sinn der Anlage 1 Num-
mer 5.2 des Energiefinanzierungs-
gesetzes“ ersetzt. 

 

Artikel 6 Artikel 6 

Änderung der Innovationsaus-
schreibungsverordnung 

u n v e r ä n d e r t  

Die Innovationsausschreibungsverord-
nung vom 20. Januar 2020 (BGBl. I S. 106), 
die zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2512) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 9 werden die Wörter „Wert der 
Stundenkontrakte für die Preiszone für 
Deutschland am Spotmarkt der Strom-
börse in der vortägigen Auktion“ durch 
die Wörter „Spotmarktpreis nach § 3 
Nummer 42a des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes“ ersetzt. 

 

2. § 19 wird wie folgt geändert:  

a) Der Wortlaut wird Absatz 1.  

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:  
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„(2) Für Anlagen, deren Zu-
schläge in einem Zuschlagsverfah-
ren eines Gebotstermins nach dem 
30. November 2022 und vor dem 
… [einsetzen: Datum des Tags des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes 
nach Artikel 9 Absatz 1 ] ermittelt 
worden sind, ist § 9 in der am … 
[einsetzen: Datum des Tages vor 
dem Tag des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes nach Artikel 9 Absatz 1] 
geltenden Fassung mit der Maß-
gabe nach Satz 2 anzuwenden. Ab 
dem Tag, an dem die Strombörsen 
erstmalig in der vortägigen Auktion 
am Day-Ahead-Markt Stromviertel-
stundenkontrakte der Kopplung der 
Orderbücher zugrunde legen, ver-
ringert sich der anzulegende Wert 
für eine Kalenderstunde auf null, 
wenn in dieser Kalenderstunde das 
arithmetische Mittel aus den für die 
Viertelstunden dieser Kalender-
stunde ermittelten Spotmarktprei-
sen nach § 3 Nummer 42a des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes ne-
gativ ist“. 

 

Artikel 7 Artikel 7 

Änderung des Kohleverstro-
mungsbeendigungsgesetzes 

u n v e r ä n d e r t  

Das Kohleverstromungsbeendigungs-
gesetz vom 8. August 2020 (BGBl. I 
S. 1818), das zuletzt durch Artikel 14 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 405) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der 
Angabe zu § 66 folgende Angabe zu § 
67 eingefügt: 

 

„§ 67 Übergangsbestimmung“.  

2. § 12 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt ge-
ändert: 
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a) In Nummer 6 Buchstabe b wird der 
Punkt am Ende durch das Wort 
„und“ ersetzt. 

 

b) In Nummer 7 wird das Wort „und“ 
am Ende durch einen Punkt er-
setzt. 

 

c) Nummer 8 wird aufgehoben.  

3. In § 14 Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe 
„bis 8“ durch die Angabe „bis 7“ ersetzt. 

 

4. § 26 Absatz 4 wird aufgehoben.  

5. Nach § 66 wird folgender § 67 einge-
fügt: 

 

„§ 67 

 

Übergangsbestimmung  

Für Anlagen, deren Umrüstung ein 
Betreiber eines Übertragungsnetzes 
mit Regelzonenverantwortung vor dem 
…[einsetzen: Datum des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes nach Artikel 9Absatz 
1] nach § 26 Absatz 4 verlangt hat, sind 
§ 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8, § 14 
Absatz 3 Satz 1 und § 26 Absatz 4 in 
der bis zum Ablauf des … [einsetzen: 
Datum des Tags vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes nach Artikel 9 Ab-
satz 1] geltenden Fassung anzuwen-
den.“ 

 

Artikel 8 Artikel 8 

Änderung des Energiefinanzie-
rungsgesetzes 

Änderung des Energiefinanzie-
rungsgesetzes 

Das Energiefinanzierungsgesetz vom 
20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237, 1272), das 
zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 
8. Mai 2024 (BGBl. I 2024 I Nr. 151) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Das Energiefinanzierungsgesetz vom 
20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237, 1272), das 
zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 
8. Mai 2024 (BGBl. I 2024 I Nr. 151) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 1. In § 2 wird nach Nummer 13 folgende 
Nummer 13a eingefügt: 
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 „13a. „Saldo des EEG-Kontos“ 
der Gesamtsaldo aus den Kon-
toständen der für die Aufgaben 
nach dem Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz von den Übertra-
gungsnetzbetreibern jeweils ge-
führten separaten Bankkonten 
nach § 47 Absatz 1 Satz 1 ohne 
die nach Anlage 1 Nummer 9.1 
abgegrenzten Einnahmen und 
Ausgaben und ohne Berück-
sichtigung von Änderungen der 
Kontostände durch die Einzah-
lung oder Rückzahlung von Dar-
lehensvaluta oder sonstiger der 
Zwischenfinanzierung dienen-
den Mittel,“ 

 2. In § 4 Nummer 1 werden nach den 
Wörtern „jeweils folgende Kalender-
jahr“ die Wörter „sowie die voraus-
sichtliche Höhe des Anspruchs nach 
§ 6 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 für 
das laufende Kalenderjahr“ einge-
fügt. 

 3. § 5 wird wie folgt geändert: 

 a) In Satz 1 werden nach den Wör-
tern „Ermittlung des EEG-Finan-
zierungsbedarfs“ die Wörter „, 
der voraussichtlichen oder tat-
sächlichen Höhe des Anspruchs 
nach § 6 Absatz 1 Satz 1 oder 
Satz 2“ eingefügt. 

 b) In Satz 2 werden nach dem Wort 
„Finanzierungsbedarfe“ die 
Wörter „sowie der voraussichtli-
chen oder tatsächlichen Höhe 
des Anspruchs nach § 6 Absatz 
1 Satz 1 oder Satz 2“ eingefügt. 

 4. § 6 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
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 „Wenn der Saldo des EEG-
Kontos zum Ablauf des 31. 
Dezember eines jeden Ka-
lenderjahres negativ ist, ha-
ben die Übertragungsnetz-
betreiber gegen die Bundes-
republik Deutschland einen 
Anspruch auf Ausgleich in 
Höhe des Betrages, der dem 
negativen Saldo entspricht.“ 

 bb) In Satz 2 werden die Wörter 
„Differenzbetrag nach Satz 
1“ durch die Wörter „Saldo 
des EEG-Kontos zum Ablauf 
des 31. Dezember eines je-
den Kalenderjahres“ und die 
Wörter „dieses Betrages“ 
durch die Wörter „des Betra-
ges, der dem positiven 
Saldo entspricht“ ersetzt. 

 b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 aa) Satz 1 wird durch folgenden 
Satz ersetzt: 

 „Der Anspruch nach Absatz 
1 Satz 1 wird vier Wochen 
nach Zugang der Mit-teilung 
der Bundesnetzagentur 
nach Absatz 2 Satz 2 beim 
Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz, 
spätestens aber drei Monate 
nach Zugang der Kontoab-
rechnung nach Absatz 2 
Satz 1 beim Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Kli-
maschutz fällig.“ 

 bb) In Satz 2 werden nach den 
Wörtern „Die Bundesrepub-
lik Deutschland kann“ die 
Wörter „nach Zugang der 
Mitteilung der Bundesnetza-
gentur nach Absatz 2 Satz 2“ 
eingefügt. 

 cc) Satz 4 wird durch folgenden 
Satz ersetzt: 
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 „Der Anspruch nach Absatz 
1 Satz 2 wird vier Wochen 
nach Zugang der Mit-teilung 
der Bundesnetzagentur 
nach Absatz 2 Satz 2 bei den 
Übertragungsnetzbetrei-
bern, spätestens aber drei 
Monate nach Zugang der 
Kontoabrechnung nach Ab-
satz 2 Satz 1 beim Bundes-
ministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz fällig.“ 

 dd) Folgender Satz wird ange-
fügt: 

 „Die Übertragungsnetzbe-
treiber können nach Zugang 
der Mitteilung der Bundes-
netzagentur nach Absatz 2 
Satz 2 auch vor Eintritt der 
Fälligkeit leisten.“ 

 c) Folgender Absatz 4 wird ange-
fügt: 
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 „(4) Die Bundesrepublik 
Deutschland kann auch vor Fäl-
ligkeit die Aufrechnung ihrer 
Forderung gegen die Übertra-
gungsnetzbetreiber aus Absatz 1 
Satz 2 gegen Forderungen der 
Übertragungsnetzbetreiber ge-
gen die Bundesrepublik 
Deutschland aus § 7 Absatz 1 im 
laufenden Kalenderjahr erklären. 
Die Aufrechnung kann erklärt 
werden, sobald dem Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Kli-
maschutz die Mitteilung der Bun-
desnetzagentur nach Absatz 2 
Satz 2 zugegangen ist und so-
weit darin die Forderung von der 
Bundesnetzagentur nicht bean-
standet wurde. Die Aufrechnung 
durch die Übertragungsnetzbe-
treiber sowie die Aufrechnung 
weiterer gegenseitiger Forde-
rungen aufgrund dieses Geset-
zes ist nur zulässig, wenn und 
soweit sie in dem öffentlich-
rechtlichen Vertrag nach § 9 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 1 nach 
dem Ablauf des … [einsetzen: 
Datum des Tages vor Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes nach Arti-
kel 9 Absatz 1] ausdrücklich ver-
einbart wird.“ 

 5. § 7 wird wie folgt geändert: 

 a) Dem Absatz 1 wird folgender 
Satz angefügt: 

 „Auch unterjährige Wechsel zwi-
schen positiven und negativen 
Abschlagszahlungen sind mög-
lich.“ 

 b) Absatz 2 Satz 2 wird durch fol-
gende Sätze ersetzt: 
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 „Sofern sich die Fälligkeit der 
Abschlagszahlungen nicht aus 
dem öffentlich-rechtlichen Ver-
trag nach § 9 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 ergibt, sind die Ab-
schlagszahlungen jeweils zum 
10. eines Kalendermonats zu 
leisten. Die Übertragungsnetz-
betreiber übermitteln dem Bun-
desministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz bis zum Ablauf 
des 15. November eines jeden 
Kalenderjahres einen Vorschlag 
für die kalendermonatliche Ge-
wichtung der Abschlagszahlun-
gen für das jeweils folgende Ka-
lenderjahr. Der Vorschlag bedarf 
der Zustimmung des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und 
Klimaschutz. Die Zustimmung 
soll bis zum Ablauf des 30. No-
vember eines jeden Kalenderjah-
res in Textform erteilt werden, 
sofern keine wesentlichen 
Gründe entgegenstehen. Die Ab-
schlagszahlungen sind erfüllbar, 
sobald und soweit das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz seine Zustimmung 
zu der kalendermonatlichen Ge-
wichtung der Abschlagszahlun-
gen erteilt hat.“ 

 c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
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 „(3) Die Bundesrepublik 
Deutschland kann die kalender-
monatliche Gewichtung und die 
Gesamthöhe der Abschlagszah-
lungen unterjährig unter Berück-
sichtigung der Entwicklung des 
Saldos des EEG-Kontos aus we-
sentlichen Gründen anpassen. 
Die Übertragungsnetzbetreiber 
können eine Anpassung der ka-
lendermonatlichen Gewichtung 
und der Gesamthöhe der Ab-
schlagszahlungen verlangen, 
wenn die Entwicklung des Sal-
dos des EEG-Kontos dies erfor-
derlich macht. Eine Anpassung 
nach Satz 2 kann insbesondere 
dann verlangt werden, wenn der 
Saldo des EEG-Kontos über ei-
nen längeren Zeitraum oder in 
nicht unerheblicher Höhe unter-
halb der erforderlichen Liquidität 
liegt.“ 

 d) In Absatz 4 werden die Wörter 
„der Salden der Bankkonten 
nach § 47 Absatz 1 Satz 1“ durch 
die Wörter „des Saldos des EEG-
Kontos“ ersetzt. 

1. § 21 wird wie folgt geändert: 6. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 
Nummer 3 wird jeweils das Wort 
„mit“ durch das Wort „in“ ersetzt. 

 

b) Absatz 4 Satz 3 und 4 wird durch 
folgende Sätze ersetzt: 

 

„Die Strommenge, die im Sinne des 
Absatz 1 Satz 1 zum Zweck der 
Zwischenspeicherung dem Netz 
entnommen wird, ist nach den fol-
genden Maßgaben zu bestimmen: 

 

1. sie ist für jedes 15-Minuten-In-
tervall anhand der tatsächli-
chen Netzentnahme und dem 
zeitgleichen tatsächlichen 
Speicherverbrauch zu ermit-
teln, 
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2. sie entspricht dem niedrigeren 
Wert aus der tatsächlichen 
Netzentnahmemenge und 
dem zeitgleichen tatsächlichen 
Speicherverbrauch in dem 15-
Minuten-Intervall, und 

 

3. eine mess- und eichrechtskon-
forme Messung der Netzent-
nahme und des Speicherver-
brauchs bezogen auf jedes 15-
Minuten-Intervall ist nur erfor-
derlich, wenn nicht schon an-
derweitig sichergestellt ist, 
dass Strom in der Höhe des 
niedrigeren Wertes nach Num-
mer 2 bezogen auf jedes 15-
Minuten-Intervall in Ansatz ge-
bracht wird. 

 

Die Strommenge, die im Sinne des 
Absatzes 1 Satz 1 in dem Strom-
speicher erzeugt in ein Netz einge-
speist wird, ist nach den folgenden 
Maßgaben zu bestimmen: 

 

1. sie ist für jedes 15-Minuten-In-
tervall anhand der tatsächli-
chen Netzeinspeisung und der 
zeitgleichen tatsächlichen 
Speichererzeugung zu ermit-
teln, 

 

2. sie entspricht dem niedrigeren 
Wert aus der tatsächlichen 
Netz-einspeisemenge und der 
zeitgleichen tatsächlichen 
Speichererzeugung in dem 15-
Minuten-Intervall, und 

 

3. eine mess- und eichrechtskon-
forme Messung der Netzein-
speisung und der Speicherer-
zeugung bezogen auf jedes 
15-Minuten-Intervall ist nur er-
forderlich, wenn nicht schon 
anderweitig sichergestellt ist, 
dass Strom in der Höhe des 
niedrigeren Wertes nach Num-
mer 2 bezogen auf jedes 15-
Minuten-Intervall in Ansatz ge-
bracht wird. 
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§ 46 Absatz 2 bis 5 ist nicht anzu-
wenden.“ 

 

c) Nach Absatz 4 wird folgender Ab-
satz 4a eingefügt: 

 

„(4a) In Kalenderjahren, in de-
nen für den ins Netz eingespeisten 
Strom ein Zahlungsanspruch nach 
der Pauschaloption nach § 19 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 3 und Ab-
satz 3c in Verbindung mit § 19 Ab-
satz 1 Nummer 1 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes geltend ge-
macht wird, verringert sich der An-
spruch auf Zahlung der Umlagen 
für die Netzentnahme auf Strom 
abweichend von den Absätzen 1 
bis 4 in dem Umfang auf null, in 
dem für die an dieser Einspeise-
stelle eingespeiste Strommenge 
kein Anspruch nach § 19 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 3 und Absatz 3c in 
Verbindung mit § 19 Absatz 1 Num-
mer 1 des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes besteht, höchstens je-
doch für die in dem Kalenderjahr 
aus dem Netz entnommene Strom-
menge.“ 

 

 7. § 51 wird wie folgt geändert: 

 a) In Absatz 1 Nummer 4 Buch-
stabe a werden nach dem Wort 
„EEG-Finanzierungsbedarfs“ 
die Wörter „, der voraussichtli-
chen Höhe eines Anspruchs 
nach § 6 Absatz 1 Satz 1 oder 
Satz 2 für das laufende Kalender-
jahr“ eingefügt. 

 b) In Absatz 2 Nummer 1 wird das 
Wort „Finanzierungsbedarfe“ 
durch das Wort „Angaben“ er-
setzt. 

2. § 62 Absatz 2 Nummer 1 wird wie folgt 
geändert: 

8. u n v e r ä n d e r t  
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a) Im Satzteil vor Buchstabe a werden 
die Wörter „Voraussetzungen der 
Befreiung von Stromspeichern von 
einer Doppelbelastung mit Umla-
gen nach § 21 Absatz 1, 2 und 4 
und zu den insoweit nach § 21 Ab-
satz 1“ durch die Wörter „Voraus-
setzungen der Verringerung der 
Umlagen nach § 21 und zu den in-
soweit“ ersetzt. 

 

b) In Buchstabe b wird das Wort „und“ 
am Ende durch ein Komma ersetzt. 

 

c) In Buchstabe c wird nach dem 
Komma am Ende das Wort „und“ 
angefügt. 

 

d) Folgender Buchstabe d wird ange-
fügt: 

 

„d) zu den Bedingungen für eine 
Anwendung von § 21 Absatz 
4a für den Fall, dass die Inbe-
triebnahme oder ein Wechsel 
in die Pauschaloption nach § 
19 Absatz 3c des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes in-
nerhalb eines Kalenderjahres 
erfolgt,“. 

 

 9. Dem § 66 werden folgende Absätze 7 
bis 10 angefügt: 

 „(7) Bei der Ermittlung des EEG-
Finanzierungsbedarfs für das Jahr 
2025 ist § 4 Nummer 1 in Verbindung 
mit Anlage 1 in der am … [einsetzen: 
Datum des Tages vor Inkrafttreten 
dieses Gesetzes nach Artikel 9 Ab-
satz 1] geltenden Fassung mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass der Dif-
ferenzbetrag nach Anlage 1 Nummer 
1.1.2 nachträglich nicht berücksich-
tigt wird. 

 (8) § 6 ist auf die Ermittlung des 
Ausgleichsanspruchs für das Jahr 
2024 anzuwenden. 
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 (9) § 7 Absatz 2 Satz 4 und 6 ist 
entsprechend anzuwenden auf die 
Gewichtung der kalendermonatli-
chen Abschlagszahlungen der Bun-
desrepublik Deutschland an die 
Übertragungsnetzbetreiber für das 
Kalenderjahr 2025, die die Übertra-
gungsnetzbetreiber auf der Grund-
lage der Bestimmungen des öffent-
lich-rechtlichen Vertrags nach § 9 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis zum 
Ablauf des … [einsetzen: Datum des 
Tages vor Inkrafttreten dieses Geset-
zes nach Artikel 9 Absatz 1] an das 
Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz übermittelt haben. 

 (10) Zum Ablauf des … [einset-
zen: Datum des Tages vor Inkrafttre-
ten nach Artikel 9 Absatz 1] bereits 
bestehende Regelungen des öffent-
lich-rechtlichen Vertrags nach § 9 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 zur Auf-
rechnung sind ab dem … [einsetzen: 
Datum des Tags des Inkrafttretens 
nach Artikel 9 Absatz 1] nicht mehr 
anzuwenden.“ 

 10. Die Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

 a) Die Nummer 1.1 wird wie folgt 
gefasst: 

 „1.1 Der EEG-Finanzierungsbe-
darf wird transparent ermittelt 
aus dem Differenzbetrag zwi-
schen den prognostizierten Ein-
nahmen der Übertragungsnetz-
betreiber nach den Nummern 
2.3, 4.1., 4.3 und 4.4 und den 
prognostizierten Ausgaben der 
Übertragungsnetzbetreiber nach 
den Nummern 3 und 5.1 bis 5.10 
für das jeweils folgende Kalen-
derjahr.“ 

 b) In Nummer 4.4 werden die Wör-
ter „des Erneuerbaren-Energien-
Gesetzes“ gestrichen. 

 c) Nummer 5 wird wie folgt geän-
dert: 
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Entwurf Beschlüsse des […]. Ausschusses 

 aa) In Nummer 5.7. wird die An-
gabe „§ 3“ durch die Angabe 
„§ 4“ ersetzt. 

 bb) In Nummer 5.9 wird das Wort 
„und“ am Ende durch ein 
Komma ersetzt. 

 cc) In Nummer 5.10 wird der 
Punkt am Ende durch das 
Wort „und“ ersetzt. 

 dd) Folgende Nummer 5.11 wird 
angefügt: 

 „5.11 Zahlungen der Über-
tragungsnetzbetreiber an 
die Bundesrepublik 
Deutschland nach den §§ 6 
und 7.“ 

 d) Nummer 9.3 wird wie folgt geän-
dert: 

 aa) In Satz 2 werden nach den 
Wörtern „Einnahmen und 
Ausgaben“ die Wörter „und 
der Differenzbetrag der tat-
sächlichen nach Nummer 
9.1 abgegrenzten Einnah-
men und Ausgaben“ einge-
fügt. 

 bb) Folgender Satz wird ange-
fügt: 

 „Der Wert des Abzugs darf 
keinen negativen Wert an-
nehmen.“ 

 e) In Nummer 10 Satz 1, 2 und 3 
wird jeweils die Angabe „1.1.1“ 
durch die Angabe „1.1“ ersetzt. 

Artikel 9 Artikel 9 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich 
des Absatzes 2 am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich 
des Absatzes 2 am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 
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Entwurf Beschlüsse des […]. Ausschusses 

(2) Artikel 3 tritt mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2025 in Kraft. 

(2) Artikel 3 tritt mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2025 in Kraft. 
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Begründung 

Seit Inkrafttreten des Energiefinanzierungsgesetzes (EnFG) Anfang 2023 werden die den 
Netzbetreibern nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) entstehenden (Netto-) Aus-
gaben durch Zahlungen des Bundes ausgeglichen. Bei der Anwendung des Gesetzes hat 
sich systematischer Anpassungsbedarf im EnFG gezeigt, der kurzfristig umgesetzt werden 
sollte. 

Die systematischen Änderungen im Energiefinanzierungsgesetz zielen darauf ab, das Fi-
nanzierungssystem für den Ausbau der erneuerbaren Energien nach dem EEG nachvoll-
ziehbarer und praxistauglicher zu gestalten. Insbesondere werden die Ermittlung des Fi-
nanzierungsbedarfs und die Ermittlung des Jahresausgleichsanspruchs stärker voneinan-
der abgegrenzt und der Jahresausgleichsanspruch zukünftig auf den Ausgleich des Saldos 
des EEG-Kontos der Übertragungsnetzbetreiber gerichtet. 

Darüber hinaus wird die De-Minimis-Ausnahme von entflechtungsrechtlichen Vorgaben für 
Ladesäulen verlängert. 

Zu § 118 EnWG 

Es hat sich in der Praxis gezeigt, dass die Umsetzung des § 7c bei Betreibern von Elektri-
zitätsverteilernetzen, die unter die de-minimis-Ausnahme des § 7 Absatz 2 Satz 1 fallen, 
technisch komplexer sein kann als bei Verteilernetzbetreibern, die nach § 7 Absatz 1 bereits 
von den vertrieblichen Tätigkeiten eines Energieversorgers gesellschaftsrechtlich entfloch-
ten sind. Im letzten Falle können gesellschaftsrechtlich zu entflechtende Ladesäulen regel-
mäßig den vertrieblichen Aktivitäten innerhalb eines Konzerns zugeordnet werden. Vor die-
sem Hintergrund sollen unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit für Betreiber von 
Elektrizitätsverteilernetzen, die von § 7 Absatz 2 Satz 1 erfasst sind, die Fristen der Sätze 
1 und 2 auf den 31. Dezember 2026 verlängert werden. Damit soll verhindert werden, dass 
ein Abbau von öffentlichen Ladesäulen den aktuell stockenden Aufbau von Ladeinfrastruk-
tur verschärft.  

Zu § 2 EnFG 

Der neue § 2 Nummer 13a EnFG dient der Klarstellung des im allgemeinen Sprachge-
brauch bereits etablierten Begriffs „Saldo des EEG-Kontos“. Grundsätzlich ist zur Ermittlung 
des Saldos des EEG-Kontos im Sinne des EnFG der Saldo aus den Konten der Übertra-
gungsnetzbetreiber für die Aufgaben nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz gemäß § 47 
Absatz 1 Satz 1 EnFG zu bilden. Einnahmen und Ausgaben für ausgeförderte Anlagen 
bleiben unberücksichtigt, da für diese mangels Förderung auch eine Erstattung der Kosten 
der Übertragungsnetzbetreiber durch den Bund nicht in Betracht kommt. Weiterhin wird 
klargestellt, dass Veränderungen der Kontostände durch die Einzahlung der Darlehensva-
luta durch einen Kreditgeber oder die Rückzahlung der Darlehensvaluta an den Kreditgeber 
im Fall einer Kreditaufnahme der Übertragungsnetzbetreiber zum Zwecke der Zwischenfi-
nanzierung ihrer Ausgaben den Saldo des EEG-Kontos im Sinne des EnFG nicht beeinflus-
sen. Der Saldo wird also im Falle einer Kreditaufnahme der Übertragungsnetzbetreiber ne-
gativ, auch wenn deren Verbindlichkeiten mithilfe der Darlehenssumme weiter bedient wer-
den. Entsprechendes gilt auch für sonstige der Zwischenfinanzierung dienende Mittel. 

Die durch eine Kreditaufnahme anfallenden Kosten stellen im Rahmen der in der An-
lage 1 EnFG enthaltenen Regelungen unverändert saldo-relevante Ausgaben der Übertra-
gungsnetzbetreiber dar. 

Zu § 4 EnFG 

Die Ergänzung in § 4 Nummer 1 EnFG sieht vor, dass die Übertragungsnetzbetreiber zu-
sätzlich zum Finanzierungsbedarf dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
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die voraussichtliche Höhe eines Anspruchs nach § 6 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 für das 
laufende Kalenderjahr (fällig im kommenden Jahr) mitteilen müssen. Dies folgt aus der Neu-
fassung der Nummer 1.1 der Anlage 1 (unter anderem Streichung der Nummer 1.1.2). Die 
offizielle Mitteilung über die voraussichtliche Höhe des Jahresausgleichsanspruchs nach § 
6 Absatz 1 EnFG ist als ergänzende Information für die Planung des nächsten Kalender-
jahres weiterhin sinnvoll. 

Zu § 5 EnFG 

Durch die Ergänzung in § 5 Satz 1 EnFG wird klargestellt, dass die Übertragungsnetzbe-
treiber auch die Beweislast für die Notwendigkeit oder die Höhe einzelner Positionen bei 
der Ermittlung eines voraussichtlichen oder tatsächlichen Anspruchs nach § 6 Absatz 1 
Satz 1 oder Satz 2 tragen. 

Zu § 6 EnFG 

Die Änderungen in § 6 Absatz 1 Satz 1 und 2 EnFG sehen vor, dass der wechselseitige 
Ausgleichsanspruch der Übertragungsnetzbetreiber und der Bundesrepublik Deutschland 
nicht mehr kalenderjahresscharf auf die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des vo-
rangegangenen Kalenderjahres beschränkt ist. Der Ausgleichsanspruch richtet sich nun-
mehr nach dem Saldo des EEG-Kontos der Übertragungsnetzbetreiber am Ende jedes Ka-
lenderjahres, unabhängig davon, ob die den Saldo beeinflussenden tatsächlichen Einnah-
men oder Ausgaben aus dem vorangegangenen Kalenderjahr oder aus einem früherem 
Zeitraum stammen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass sämtliche den Saldo beein-
flussende Einnahmen und Ausgaben bei der Bestimmung des Ausgleichsanspruchs Be-
rücksichtigung finden. Die Umstellung des Jahresausgleichsanspruchs auf den Saldo des 
EEG-Kontos verbessert die Angemessenheit, Zielgenauigkeit und Nachvollziehbarkeit des 
Einsatzes von Haushaltsmitteln zur Finanzierung der erneuerbaren Energien aufgrund des 
EnFG. Decken die Zahlungen der Bundesrepublik Deutschland an die Übertragungsnetz-
betreiber zur Deckung des EEG-Finanzierungsbedarfs insgesamt nicht die Differenz aus 
Einnahmen und Ausgaben der Übertragungsnetzbetreiber für die EEG-Finanzierung, ist der 
Saldo des EEG-Kontos am Ende des Jahres negativ. In der Folge besteht ein Ausgleichs-
anspruch der Übertragungsnetzbetreiber gegen die Bunddesrepublik Deutschland aus § 6 
Absatz 1 Satz 1 EnFG. Übersteigen hingegen die Zahlungen der Bundesrepublik Deutsch-
land zur Deckung des EEG-Finanzierungsbedarfs insgesamt die Differenz aus Einnahmen 
und Ausgaben der Übertragungsnetzbetreiber für die EEG-Finanzierung, ist der Saldo des 
EEG-Kontos am Ende des Jahres positiv. In der Folge besteht ein Ausgleichsanspruch der 
Bundesrepublik Deutschland gegen die Übertragungsnetzbetreiber aus § 6 Absatz 1 Satz 2 
EnFG. 

Mit der Änderung in § 6 Absatz 3 Satz 2 wird klargestellt, dass eine Leistung der Bundes-
republik Deutschland auf den Anspruch nach Absatz 1 Satz 1 der Übertragungsnetzbetrei-
ber erst bewirkt werden kann, nachdem die BNetzA die Höhe der Kontoabrechnung auf 
Plausibilität geprüft und das Ergebnis dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz und den Übertragungsnetzbetreibern mitgeteilt hat. 

Durch die Änderung in § 6 Absatz 3 Satz 4 EnFG wird ein Gleichlauf zwischen den Über-
tragungsnetzbetreibern und der Bundesrepublik Deutschland im Hinblick auf Fälligkeit des 
Ausgleichsanspruchs nach § 6 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 EnFG erreicht. Nach § 6 Absatz 
3 Satz 1 EnFG wird der Anspruch der Übertragungsnetzbetreiber gegen die Bundesrepublik 
Deutschland nach § 6 Absatz 1 Satz 1 EnFG spätestens drei Monate nach Zugang der 
Kontoabrechnung nach § 6 Absatz 2 Satz 1 EnFG fällig. Eine entsprechende Regelung in 
Bezug auf den Anspruch der Bundesrepublik Deutschland gegen die Übertragungsnetzbe-
treiber nach § 6 Absatz 1 Satz 2 EnFG wird nun ergänzt. 

Durch den neuen § 6 Absatz 3 Satz 5 EnFG wird klargestellt, dass auch die Übertragungs-
netzbetreiber einen Anspruch der Bundesrepublik Deutschland aus § 6 Absatz 1 Satz 2 
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EnFG vor Fälligkeit erfüllen können, nachdem BNetzA die Kontoabrechnung auf Plausibili-
tät geprüft und das Ergebnis dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und 
den Übertragungsnetzbetreibern mitgeteilt hat. Eine entsprechende Regelung betreffend 
die Erfüllbarkeit einer Forderung der Übertragungsnetzbetreiber gegen die Bundesrepublik 
Deutschland aus § 6 Absatz 1 Satz 1 EnFG befindet sich bereits in § 6 Absatz 3 Satz 2 
EnFG. 

Der neue § 6 Absatz 4 Satz 1 EnFG ermöglicht der Bundesrepublik Deutschland die vor-
fällige Aufrechnung mit ihrer Forderung gegen die Übertragungsnetzbetreiber aus § 6 Ab-
satz 1 Satz 2 EnFG gegen Forderungen der Übertragungsnetzbetreiber auf Leistung von 
Abschlagszahlungen aus § 7 Absatz 1 EnFG im laufenden Kalenderjahr. Die Gegenseitig-
keit der Forderungen ist gegeben, da die Übertragungsnetzbetreiber grundsätzlich Gesam-
schuldner bzw. Gesamtgläubiger der Forderung aus § 6 Absatz 1 und § 7 Absatz 1 sind. 
Der Gesamtschuldner- bzw. Gesamtgläubigerstellung steht nicht entgegen, dass die Bun-
desrepublik Deutschland regelmäßig bei Zahlungsvorgängen nach einem im öffentlich-
rechtlichen Vertrag nach § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 EnFG näher bestimmten Auftei-
lungsschlüssel unmittelbar an die verschiedenen Übertragungsnetzbetreiber und nur in 
Ausnahmefällen nur an einen Übertragungsnetzbetreiber leistet. Die vorfällige Aufrechnung 
wird ermöglicht, sobald und soweit die Höhe der Forderung nach Prüfung durch die Bun-
desnetzagentur nach § 6 Absatz 2 Satz 2 unstreitig feststeht. Die vorfällige Aufrechnung 
ermöglicht es dem Bund, unter Berücksichtigung der Haushaltslage mit hinreichendem Vor-
lauf eine Entscheidung darüber zu treffen und Klarheit darüber zu schaffen, ob der An-
spruch gegen die Übertragungsnetzbetreiber aus § 6 Absatz 1 Satz 2 in dem jeweiligen 
Jahr durch Zahlung oder im Wege der Aufrechnung erfüllt werden soll. Aufgerechnet wer-
den kann gegen eine oder mehrere Forderungen der Übertragungsnetzbetreiber auf Leis-
tung von Abschlagszahlungen aus § 7 Absatz 1 EnFG im laufenden Kalenderjahr. Auf diese 
Weise soll ermöglicht werden, dass ausreichend Aufrechnungsmasse zur Verfügung steht, 
um die Forderung der Bundesrepublik Deutschland gegen die Übertragungsnetzbetreiber 
aus § 6 Absatz 1 Satz 2 durch Aufrechnung zum Erlöschen zu bringen. Auch wenn der 
Bund von seiner Aufrechnungsmöglichkeit Gebrauch macht, soll die im öffentlich-rechtli-
chen Vertrag nach § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 näher bestimmte mindestens erforderli-
che Liquidität auf dem EEG-Konto der Übertragungsnetzbetreiber (untere Grenze des so-
genannten „Korridors“) gewahrt bleiben. Im öffentlich-rechtlichen Vertrag kann ein Regel-
verfahren zu den Zahlungsabläufen beschrieben werden. 

Der neue § 6 Absatz 4 Satz 2 EnFG stellt klar, dass eine Aufrechnung durch die Übertra-
gungsnetzbetreiber sowie die Aufrechnung weiterer gegenseitiger Forderungen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Übertragungsnetzbetreiber nur aufgrund einer nach In-
krafttreten der neuen gesetzlichen Regelung geschlossenen Vereinbarung in einem öffent-
lich-rechtlichen Vertrag nach § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 möglich ist. Sofern keine wei-
teren Aufrechnungsregelungen vereinbart werden, erfüllen die Übertragungsnetzbetreiber 
und die Bundesrepublik Deutschland ihre wechselseitigen Ansprüche durch Zahlung. Diese 
Einschränkung der allgemeinen Aufrechnungsregelungen dient der Sicherung der Kontrolle 
des Bundes über den konkreten Einsatz der zur Finanzierung der EEG-Förderung dienen-
den Haushaltsmittel. 

Zu § 7 EnFG 

Der neue § 7 Absatz 1 Satz 3 EnFG stellt klar, dass sich die Richtung der Abschlagszah-
lungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Übertragungsnetzbetreibern, 
etwa im Falle nicht vorhergesehener Mehreinnahmen der Übertragungsnetzbetreiber im 
Jahresverlauf, unterjährig ändern kann. 

Gemäß § 7 Absatz 2 Satz 2 EnFG sind die Abschlagszahlungen jeweils zum 10. eines 
Kalendermonats zu leisten, sofern der öffentlich-rechtlichen Vertrag nach § 9 Absatz 1 Satz 
2 Nummer 1 keine abweichende Regelung vorsieht. 
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Der neue § 7 Absatz 2 Satz 3 EnFG legt fest, dass die Übertragungsnetzbetreiber dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz bis zum 15. November eines Kalender-
jahres einen Vorschlag für die kalendermonatliche Gewichtung der monatlichen Abschlags-
zahlungen übermitteln.  

Laut dem neuen § 7 Absatz 2 Satz 4 EnFG muss die Bundesrepublik Deutschland dem 
Vorschlag ausdrücklich in Textform zustimmen. Dieses Zustimmungserfordernis ist ange-
messen, da die monatliche Verteilung der Abschlagszahlungen Relevanz für die Verwen-
dung erheblicher Haushaltsmittel im Jahresverlauf hat.  

In dem neuen § 7 Absatz 2 Satz 5 ist vorgesehen, dass die Zustimmung der Bundesrepub-
lik Deutschland zur kalendermonatlichen Gewichtung der monatlichen Abschlagszahlungen 
bis zum 30. November eines Kalenderjahres erteilt werden soll, sofern keine wesentlichen 
Gründe entgegenstehen. Die Vorschrift dient der Festlegung eines Regelverfahrens zur 
Verbesserung der Planungssicherheit der Übertragungsnetzbetreiber. 

Der neue § 7 Absatz 2 Satz 6 stellt klar, dass die Abschlagszahlungen bereits erfüllbar 
sind, sobald und soweit das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz seine Zu-
stimmung zu der kalendermonatlichen Gewichtung der Abschlagszahlungen erteilt hat. 

Der neue § 7 Absatz 3 Satz 1 EnFG stellt klar, dass unterjährige Anpassungen der kalen-
dermonatlichen Gewichtung und der Gesamthöhe der Abschlagszahlungen von der Bun-
desrepublik Deutschland selbst vorgenommen werden können. Die Bundesrepublik 
Deutschland muss die Anpassung nicht „verlangen“. Weiterhin wird die Hürde für Anpas-
sungen zugunsten der Bundesrepublik Deutschland gesenkt. Es wird nicht mehr vorausge-
setzt, dass die Anpassung erforderlich ist, weil der Saldo des EEG-Kontos über einen län-
geren Zeitraum oder in nicht unerheblicher Höhe oberhalb der erforderlichen Liquidität liegt. 
Vielmehr genügt für eine Anpassung unter Berücksichtigung der Entwicklung des Saldos 
des EEG-Kontos jeder wesentliche Grund. Anpassungen können also dazu führen, dass 
die Gesamtsumme der Abschlagszahlungen den ursprünglich von den Übertragungsnetz-
betreibern ermittelten Finanzierungbedarf über- oder unterschreitet. Ein wesentlicher Grund 
für die Absenkung der Gesamtsumme der Abschlagszahlungen ist insbesondere die Si-
cherstellung des effizienten Einsatzes von Bundesmitteln.  

Im Falle einer Anpassung (Erhöhung oder Absenkung) der Zahlungen soll die im öffentlich-
rechtlichen Vertrag nach § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 näher bestimmte mindestens er-
forderliche Liquidität auf dem EEG-Konto der Übertragungsnetzbetreiber (untere Grenze 
des sogenannten „Korridors“) gewahrt bleiben und auf die berechtigten Interessen der 
Übertragungsnetzbetreiber Rücksicht genommen werden.  

Laut dem neuen § 7 Absatz 3 Satz 2 EnFG (vorher Satz 1) können die Übertragungsnetz-
betreiber eine Anpassung der kalendermonatlichen Gewichtung und der Gesamthöhe der 
Abschlagszahlungen verlangen, wenn die Entwicklung des Saldos des EEG-Kontos dies 
erforderlich macht. Dies ist laut dem neuen § 7 Absatz 3 Satz 3 EnFG (vorher Satz 2) ins-
besondere der Fall, wenn der Saldo des EEG-Kontos über einen längeren Zeitraum oder in 
nicht unerheblicher Höhe unterhalb der erforderlichen Liquidität liegt. 

Im öffentlich-rechtlichen Vertrag kann ein Regelverfahren zu den Zahlungsabläufen be-
schrieben werden. 

Bei der sprachlichen Anpassung in § 7 Absatz 4 EnFG handelt es sich um eine Folgeän-
derung der Begriffsdefinition im neuen § 2 Nummer 13a EnFG. 

Zu § 51 EnFG 

Die Änderungen in § 51 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a und Absatz 2 Nummer 1 EnFG 
folgen aus der Ergänzung der Mitteilungspflichten der Übertragungsnetzbetreiber in § 4 
Nummer 1 EnFG. Die Mitteilung über die voraussichtliche Höhe eines Anspruchs nach § 6 
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Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 sowie die Herleitung dieses Anspruchs sind gemeinsam mit 
den Angaben zum EEG-Finanzierungsbedarf zu veröffentlichen. 

Zu § 66 EnFG 

Der neue § 66 Absatz 7 EnFG regelt, dass bei der Ermittlung des EEG-Finanzierungsbe-
darfs für das Jahr 2025 der Differenzbetrag gemäß Nummer 1.1.2 der bis zum Inkrafttreten 
des Gesetzes geltenden Anlage 1 kraft Gesetzes nicht berücksichtigt wird, auch wenn die 
Übertragungsnetzbetreiber dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz den Fi-
nanzierungsbetrag für das Jahr 2025 bei Inkrafttreten der Neureglung bereits übermittelt 
haben. Die Neuregelung findet einmalig auf die Ermittlung des EEG-Finanzierungsbedarfs 
für das Jahr 2025 Anwendung. Zum Zeitpunkt der Ermittlung und Mitteilung des EEG-Fi-
nanzierungsbedarfs für das Jahr 2025, hier der 30. September 2024, gilt noch der bisherige 
Rechtsrahmen, d. h. es wird bei der Ermittlung und Mitteilung des EEG-Finanzierungsbe-
darfs immer noch der Differenzbetrag gemäß Nummer 1.1.2 der Anlage 1 berücksichtigt. 
Daher ist eine Übergangsregelung notwendig, wonach der Differenzbetrag gemäß Nummer 
1.1.2 der Anlage 1 im Hinblick auf den EEG-Finanzierungsbedarf für das Jahr 2025 nach-
träglich nicht mehr berücksichtigt wird. 

Der neue § 66 Absatz 8 EnFG stellt klar, dass bereits der Ausgleichsanspruch für das Jahr 
2024 nach dem neu gefassten § 6 EnFG ermittelt wird. 

Die Ergänzung des § 66 Absatz 9 EnFG ist geboten, da nach dem aktuellen öffentlich-
rechtlichen Vertrag die Übertragungsnetzbetreiber dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz die Gewichtung der kalendermonatlichen Abschlagszahlungen jeweils 
zum 30. November mitteilen. Zu diesem Zeitpunkt sind die Neuregelungen in § 7 EnFG 
voraussichtlich noch nicht in Kraft getreten. Daher wird festgelegt, dass auch in dieser 
Konstellation die Zustimmung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz zu 
der Gewichtung der monatlichen Abschlagszahlungen notwendig ist. § 7 Absatz 2 Satz 3 
und 5 EnFG finden daher hinsichtlich der Mitteilung der Gewichtung der kalendermonatli-
chen Abschlagszahlungen für das Jahr 2025 entsprechend Anwendung, sofern diese Mit-
teilung schon vor Inkrafttreten der Neuregelung beim Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz eingegangen ist.  

Der neue § 66 Absatz 10 EnFG stellt klar, dass die aktuell im öffentlich-rechtlichen Vertrag 
enthaltenen Regelungen zu Aufrechnungen nach der Umstellung des Finanzierungssys-
tems nicht mehr gelten. Über die in § 6 Absatz 4 Satz 1 vorgesehene Möglichkeit hinaus-
gehende oder diese ergänzende Aufrechnungsregelungen können zwischen der Bundes-
republik Deutschland und den Übertragungsnetzbetreibern nach Inkrafttreten der Neurege-
lungen in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag nach § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 neu zu 
vereinbaren. 

Zu Anlage 1 EnFG 

Durch die Änderung in Nummer 1.1 der Anlage 1 des EnFG wird der Saldo des EEG-
Konto mit Stand vom 31. Dezember eines Jahres nicht mehr doppelt berücksichtigt, ein 
redaktionelles Versehen bereinigt und die Einfügung der neuen Nummer 5.11 der Anlage 
1 EnFG berücksichtigt.  

In der bisherigen Fassung des EnFG setzt sich der EEG-Finanzierungsbedarf aus dem 
Differenzbetrag zwischen den prognostizierten Einnahmen und Ausgaben der Übertra-
gungsnetzbetreiber (frühere Nummer 1.1.1 der Anlage 1 des EnFG) und den Differenzbe-
trag zwischen den tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben der Übertragungsnetzbetreiber 
(frühere Nummer 1.1.2 der Anlage 1 des EnFG) zusammen. Dies stellt eine aus systema-
tischen Gründen abzulehnende Verschränkung der Ermittlung des EEG-Finanzierungsbe-
darfs für das kommende Jahr mit der Kontoabrechnung des laufenden Kalenderjahres und 
der daraus resultierenden Ermittlung des Ausgleichsanspruchs nach § 6 Absatz 1 EnFG 
dar. Ein positiver oder negativer Saldo des Vorjahres wird damit doppelt kompensiert. Die 
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Verschränkung der Finanzierungsbedarfsbestimmung mit der Berechnung des Ausgleichs-
anspruchs nach § 6 EnFG wird mit der Anpassung der Vorgaben zur Zusammensetzung 
des EEG-Finanzierungsbedarf in Nummer 1.1 der Anlage 1 des EnFG aufgelöst, indem der 
Differenzbetrag zwischen den tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben der Übertragungs-
netzbetreiber (frühere Nummer 1.1.2 der Anlage 1 des EnFG) bei der Ermittlung des EEG-
Finanzierungsbedarf nicht mehr berücksichtigt wird.  

Die Einnahmen der Übertragungsnetzbetreiber aus Zahlungen nach § 13 Absatz 2 gemäß 
Nummer 4.4 der Anlage 1 des EnFG (Auszahlung vermiedener Netzentgelte) wurde als für 
die Prognose des Finanzierungsbedarfs relevante Einnahme aufgenommen, da dies der 
bisherigen Regelungslogik zur Zeit der EEG-Umlage entspricht. Die neue Nummer 5.11 der 
Anlage 1 des EnFG stellt parallel zur Ausnahme der Nummer 4.2 der Anlage 1 des EnFG 
von den prognoserelevanten Einnahmen keine prognoserelevante Ausgabe dar. Dies folgt 
daraus, dass der Finanzierungsbedarf für das kommende Jahr unabhängig von erwarteten 
Zahlungsströmen ermittelt werden soll, die der Befriedigung des Ausgleichsanspruchs nach 
§ 6 EnFG für das laufende Jahr dienen. Auch Abschlagszahlungen nach § 7 EnFG sind 
nicht zu berücksichtigen, da die Festlegung der Abschlagszahlungen die Ermittlung des 
Finanzierungsbedarfs gerade voraussetzt (siehe § 7 Absatz 2 Satz 1 EnFG). 

Bei der Änderung in Nummer 4.4 Anlage 1 des EnFG handelt es um die Bereinigung eines 
redaktionellen Versehens. Es wird nach dem bisherigen Wortlaut auf die Saldierung nach 
§ 13 Absatz 3 EEG verwiesen, korrekt ist ein Verweis auf § 13 Absatz 3 EnFG. 

Die Änderung in Nummer 5.7 Anlage 1 des EnFG dient der Bereinigung eines redaktio-
nellen Versehens. Als Einnahme des EEG-Finanzierungsbedarfs sollen Bonuszahlungen 
gelten, die in § 4 Absatz 5 bis 7 der Erneuerbare-Energien-Verordnung geregelt sind. In der 
bisherigen Fassung wird jedoch versehentlich auf § 3 der Erneuerbare-Energien-Verord-
nung verwiesen. 

Die Änderung in Nummer 5.9 Anlage 1 des EnFG ist eine redaktionelle Änderung aufgrund 
der Einfügung einer neuen Folgenummer.  

Die Änderung in Nummer 5.10 Anlage 1 des EnFG ist eine redaktionelle Änderung auf-
grund der Einfügung einer neuen Folgenummer.  

Durch die neue Nummer 5.11 der Anlage 1 des EnFG werden die Zahlungen der Über-
tragungsnetzbetreiber an die Bundesrepublik Deutschland als Ausgabe des EEG-Finanzie-
rungsbedarfs aufgeführt, weil diese Zahlungen – spiegelbildlich zu den Zahlungen der Bun-
desrepublik Deutschland an die Übertragungsnetzbetreiber (Einnahme der Übertragungs-
netzbetreiber nach Nummer 4.2 der Anlage 1 des EnFG) – den Saldo des EEG-Kontos 
beeinflussen.  

Die Änderung in Nummer 9.3 Satz 2 der Anlage 1 des EnFG ist eine Folgeänderung der 
Streichung der Änderung in Nummer 1.1 der Anlage 1 des EnFG (Streichung der ehemali-
gen Nummer 1.1.2). Die Einnahmen und Ausgaben von ausgeförderten Anlagen werden 
buchhalterisch separat von den sonstigen Positionen geführt. Da eine weitere Förderung 
dieser Anlagen aus Beihilfesicht nicht erfolgen darf, müssen Einnahme und Ausgabediffe-
renzen weiterhin im Folgejahr durch eine Anpassung des Abzugs ausgeglichen werden.  

Die Anfügung des Satzes 3 in Nummer 9.3 der Anlage 1 EnFG dient der Anpassung des 
Vorgehens bei ausgeförderten Anlagen an das Vorgehen im Rahmen der EEG-Umlage. 
Ohne die Regelung könnte rechnerisch die Konstellation auftreten, dass hohe Einnahme- 
und Ausgabedifferenzen aus Vorjahren in einem Jahr zu einen negativen Abzugsbetrag 
führen und dass Anlagenbetreiber von ausgeförderten Anlagen in der Folge mehr als den 
Jahresmarktwert erhalten. Um dies zu verhindern, darf der Abzugsbetrag keinen negativen 
Wert annehmen. Aus der Begrenzung resultierende Einnahme- und Ausgabedifferenzen 
werden in das darauffolgende Jahr übertragen und sorgen dort für eine Anpassung des 
Abzugs  
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Die Änderung in Nummer 10 der Anlage 1 EnFG ist eine Folgeänderung der Neufassung 
der Nummer 1.1 der Anlage 1 EnFG. 
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